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VORWORT 
 

Liebe Mitglieder der FGW, 

im Jahr 2020 war das 35. Jubiläum der FGW und damit Anlass für einen Rück-

blick, aber insbesondere auch für einen Ausblick.  

Die FGW ist einer der ältesten Vereine zur Förderung der Windenergie in 

Deutschland. Sie wurde am 4. November 1985 als „Fördergesellschaft Wind-

energie“ in Kiel gegründet. Das Ziel bestand darin, alle Interessensgruppen der 

Windenergiebranche zusammenzuführen und die Windenergie gemeinsam vo-

ranzubringen. Ein wichtiges Ergebnis der Verbandsarbeit war die Inbetrieb-

nahme des Windenergieparks Westküste im Jahr 1987. Zu dieser Zeit ging es 

darum, die Windenergie zu einer ernstzunehmenden Technologie der klima-

freundlichen Stromerzeugung zu entwickeln. Die weitere Größenentwicklung 

und auch die Akzeptanz der Windenergie insgesamt sollte durch ein techni-

sches Regelwerk abgesichert werden. Somit konnte sich die FGW mit ihrer tech-

nischen Kompetenz auch bei der Entstehung des Stromeinspeisungsgesetzes 

im Jahr 1991 begleitend einbringen. 

Wesentlich für die Arbeit der FGW waren und sind die Fachausschüsse, in de-

nen die ingenieurwissenschaftliche Kompetenz gebündelt wird und von den 

Mitgliedern die Technischen Richtlinien (TR) verfasst werden. Die TR werden im 

Vergleich zu Normen bedarfsorientiert und schnell erarbeitet und bilden daher 

den Stand der Technik sehr gut ab. Hierin liegt das besondere Alleinstellungs-

merkmal der FGW. Darüber hinaus trägt die FGW mit Forschungsprojekten ak-

tiv zur Entwicklung der Technik bei. 

Im Jahr 2009 erweiterte die FGW ihren Namen zu „FGW e.V. - Fördergesell-

schaft Windenergie und andere Erneuerbare Energien“ und trug damit der ge-

meinsamen Rolle der Erneuerbaren Energien im Strommix Rechnung. 2016 er-

folgte die Umbenennung in „Fördergesellschaft Windenergie und andere De-

zentrale Energien“, um der technischen Realität Rechnung zu tragen. 

Dieser sehr stark verkürzte Abriss zeigt erstens, dass die Geschichte der FGW 

eine gesonderte ausführlichere Darstellung verdient und zweitens, dass auf Be-

treiben der Mitglieder immer eine rechtzeitige Anpassung der Ziele der FGW 

an die Erfordernisse der Zeit erfolgte, beides soll im Auge behalten werden. Die 
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Anpassung an die neuen Erfordernisse der Digitalisierung und Internationali-

sierung muss uns hierbei ein sehr drängendes Anliegen sein. 

Wir haben auf den Mitgliederversammlungen in den letzten Jahren stets auch 

über die notwendige Weiterentwicklung der FGW diskutiert. Das für alle noch 

ungewohnte Online-Format hat bei der Veranstaltung in 2020 hierfür leider nur 

wenig Raum gelassen.  

Das zurückliegende Corona-Jahr 2020 war in vielerlei Hinsicht schwierig für die 

Mitgliedsunternehmen und brachte auch für die Mitarbeiter der Geschäfts-

stelle der FGW einige Herausforderungen mit sich. Die Mitgliederversammlung 

und die Sitzungen der Fachausschüsse fanden ausschließlich online statt. Ob-

wohl die mit der Pandemie verbundenen Entwicklungen in der Digitalisierung 

Vorteile bringen, fehlten uns dadurch leider die für unsere Arbeit notwendigen 

persönlichen Kontakte. Bei der Durchführung von zwei Workshops zur mögli-

chen Initiierung von Forschungsprojekten der erste Online-Workshop mit 47 

Teilnehmern sehr gut besucht, während zur zweiten Präsenzveranstaltung in 

Berlin nur 16 Mitglieder anreisten. 

Obwohl die Mitarbeiter der Geschäftsstelle sich mit hohem Einsatz engagier-

ten, konnten unsere strategischen Ziele zur weiteren Digitalisierung der Ar-

beitsprozesse, zur Fortsetzung der Beteiligung an Forschungsprojekten und ins-

besondere zur Internationalisierung in 2020 nicht erreicht werden. Darunter 

leidet auch das Arbeitsklima. Dies führte leider zu einer beachtlichen Personal-

fluktuation. 

Zur stärkeren Fokussierung auf die strategischen Zielstellungen und zur Ver-

besserung der Organisation in der Geschäftsstelle fanden einige vom Vorstand 

und den Mitarbeitern angeregte Gespräche statt. Hierbei zeigte sich, dass zu-

künftig neue Wege beschritten werden müssen, um diese Ziele im Sinne unse-

rer Mitglieder erreichen zu können. Dazu gehört auch ein weiterer personeller 

Wechsel im März 2021. 

Im gegenseitigen Einvernehmen hat die FGW e.V. - Fördergesellschaft Wind-

energie und andere Dezentrale Energien zum 31.03.2021 die Zusammenarbeit 

mit dem bisherigen Leiter der Geschäftsstelle, Herrn Jens Rauch, beendet und 

dankt ihm für die langjährige Tätigkeit. Zum 01.04.2021 hat Herr Dipl.-Ing. Jan 

Liersch die Stelle als neuer Leiter der Geschäftsstelle der FGW e.V. angetreten. 

Herr Liersch hat an der TU Berlin Energie- und Verfahrenstechnik studiert. Er 

war in seiner beruflichen Laufbahn in einigen Beschäftigungen mit Bezug vor 
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allem zur Windenergie tätig und seit 2009 Geschäftsführer der Key Wind 

Energy GmbH in Berlin. 

Wir sind sehr optimistisch, dass uns im Jahr 2021 der Neustart gelingt und wir 

die Diskussionen mit Ihnen zur zukünftigen Ausrichtung der FGW in offener und 

kreativer Atmosphäre führen können. 

 

 

Ihr FGW-Vorstand 
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WAS MACHT FGW? 

Der gemeinnützige Verein erarbeitet im offenen Dialog Antworten zu techni-

schen Fragestellungen im Bereich der Dezentralen Energien. Das können z.B. 

Messverfahren, Berechnungsmethoden Nachweisführungen, Inspektionsme-

thoden oder Zertifizierungsverfahren sein. Durch das Engagement von Mitglie-

dern und Gästen in den FGW-Gremien und bei den Forschungsprojekten sowie 

geeigneten und individuellen Abstimmungsverfahren werden tragfähige Lö-

sungen erarbeitet und in Form der Technischen Richtlinien der FGW veröffent-

licht. Um praxisgerechte Lösungen und eine hohe Branchen-Akzeptanz der 

Technischen Richtlinien zu erreichen, stehen die FGW-Gremien allen offen, die 

als Vertreter der beteiligten Mitgliedsinstitutionen oder von Behörden ihre In-

teressen vertreten und die FGW unterstützen oder als Gäste die Arbeit der 

FGW kennenlernen möchten.  

Dazu profitieren die Mitglieder von einem intensiven und vertrauensbilden-

den Austausch und einer gemeinsamen Erwartungshaltung, der sich schwer 

z.B. vertraglich erreichen lässt. Über die Mitglieder hinaus profitiert die Bran-

che z.B. von einer bedarfsorientierten Vereinheitlichung von Vorgängen und 

der dazugehörigen Terminologie, der Vereinfachung von Vertragsgestaltun-

gen sowie einer starken Vernetzung der Fachexpertise auf Leitungs- und Fach-

expertenebene.  

Damit haben alle bislang veröffentlichten FGW-Richtlinien durch bislang wi-

derspruchsfreie Anwendung allgemeine Anerkennung erlangt und bilden auf-

grund kontinuierlicher Prüfung und bei Bedarf umgehender Überarbeitung 

den Stand der Technik sehr genau ab. Gegenüber der Normungsarbeit von In-

stitutionen wie DIN oder VDE unterscheidet die Richtlinienarbeit der FGW sich 

insbesondere bei der individuellen Anpassung von Geschäftsordnungen auf 

die jeweiligen Bedürfnisse der Arbeitsgremien und einer damit verbundenen 

einfachen Geschäftsordnung und Arbeitstransparenz. Trotz dieser Vereinfa-

chung gegenüber den Geschäftsordnungen anderer Regelsetzer hat der Ge-

setzgeber oft auf FGW-Regelwerke verwiesen und damit die hohe Qualität und 

Leistungsfähigkeit der FGW-Richtlinienarbeit bestätigt. 
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MITGLIEDER UND VORSTAND 

FGW e.V. hat im Juni 2021 insgesamt 145 Mitglieder. Eine Aufteilung der Inte-

ressengruppen ist in folgender Abbildung 1 zu finden: 

 

Abbildung 1: FGW-Interessensgruppen, Stand: 11.03.2021 

Die FGW informiert Sie gerne über Fragen zur Mitgliedschaft, Interessenver-

tretung der FGW, Themen, Organisation, Satzung und Beitragsordnung. Eben-

falls können Sie sich gerne im Internet unter www.wind-fgw.de informieren.  

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins und findet ein-

mal im Jahr statt. Zu ihren Aufgaben zählen die Wahl des Vorstands, die Be-

schlussfassung zu verschiedenen Themen wie Geschäftsbericht, Satzungsän-

derungen oder Entlastung des Vorstands hinsichtlich der Rechnungs- und Kas-

senprüfung.  

Der Vorstand ist das zweite FGW-Organ und leitet die Verbandsarbeit im Rah-

men der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und der Satzung. Er fasst Be-

schlüsse über Wirtschaftspläne, Mitgliedschaften, Geschäftsordnungen und 

entscheidet über Inhalte und Grund-sätze, nach denen sich die Tätigkeit der 

FGW richtet. Der Vorstand öffnet und beschließt Fachausschüsse.  

http://www.wind-fgw.de/
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FGW-Vorstandsmitglieder 2021 

 

 

DETLEF SCHULTZ IST 1967 IN GUBEN GEBOREN. DORT SCHLOSS ER EINE 

LEHRE ALS ELEKTROMONTEUR MIT ABITUR NEBST EINIGEN JAHREN BE-

RUFSERFAHRUNG AB. VON 1992 BIS 1997 ABSOLVIERTE ER DAS STUDIUM 

DER ENERGIE- UND ANTRIEBSTECHNIK AN DER BRANDENBURGISCHEN 

TECHNISCHEN UNIVERSITÄT COTTBUS. ZWISCHEN 1997-1999 VERANT-

WORTETE ER ALS PROJEKTLEITER UND TEAMLEITER DEN BEREICH GROß-

ANLAGENBAU BEI DER ABB AUTOMATISIERUNGSANLAGEN COTTBUS 

GMBH. DANACH WAR ER VON 1999 BIS 2003 ALS WISSENSCHAFTLICHER 

MITARBEITER AN DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT BERLIN TÄTIG. 2002 

PROMOVIERTE HERR SCHULZ ZUM THEMA: UNTERSUCHUNG VON NETZ-

RÜCKWIRKUNGEN DURCH NETZGEKOPPELTE PHOTOVOLTAIK- UND WIND-

KRAFTANLAGEN. 2004-2005 AGIERTE ER MIT EINER VERTRETUNGSPROFES-

SUR ELEKTRISCHE ENERGIETECHNIK UND WINDENERGIE, HOCHSCHULE 

BREMERHAVEN. SEIT 2005 WIRKT ER ALS PROFESSOR IM FACHGEBIET 

ELEKTRISCHE ENERGIESYSTEME, HELMUT-SCHMIDT-UNIVERSITÄT/UNI-

VERSITÄT DER BUNDESWEHR HAMBURG. 2006 ERFOLGTE SEINE HABILITA-

TION AN DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT BERLIN: INTEGRATION VON 

WINDKRAFTANLAGEN IN ENERGIEVERSORGUNGSNETZE – STAND DER 

TECHNIK UND PERSPEKTIVEN FÜR DIE DEZENTRALE STROMERZEUGUNG. 

FORSCHUNGSGEBIETE AN DER HELMUT-SCHMIDT-UNIVERSITÄT HAM-

BURG SIND: NETZINTEGRATION VON WINDENERGIE UND DEZENTRALER 

ENERGIEN, NETZQUALITÄT, ELEKTROMOBILITÄT, MULTI-MODALE ENER-

 

PROF. DR. HABIL. DETLEF SCHULZ 

HELMUT-SCHMIDT-UNIVERSITÄT/UNIVERSI-
TÄT DER BUNDESWEHR HAMBURG (HSU) 

FGW-VORSTANDSVORSITZENDER SEIT 2013 
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GIESYSTEME, BRENNSTOFFZELLEN- UND WASSERSTOFFTECHNIK, FLUG-

ZEUGBORDNETZE. SEIT 2013 IST DETLEF SCHULZ VORSTANDSMITGLIED 

DER FGW UND SEIT 2015 VORSTANDSVORSITZENDER. 

 

 

PROF. DR.-ING. HORST SCHULTE STUDIERTE ELEKTRISCHE ENERGIETECH-

NIK AN DER TFH BERLIN UND ELEKTROTECHNIK AN DER TECHNISCHEN UNI-

VERSITÄT BERLIN (1996). ES FOLGTE EINE TÄTIGKEIT ALS ENTWICKLUNGS-

INGENIEUR IN DER INDUSTRIE (1996-1999) EHER ER ALS WISSENSCHAFTLI-

CHER MITARBEITER AN DER UNIVERSITÄT KASSEL TÄTIG WAR UND DORT 

2005 PROMOVIERTE. DANACH WAR ER MITARBEITER IN DER FORSCHUNG- 

UND ENTWICKLUNG BEI DER BOSCH REXROTH AG (BOSCH GROUP) IN 

STUTTGART/ULM. SEIT NOVEMBER 2009 IST ER PROFESSOR FÜR REGE-

LUNGSTECHNIK AN DER HTW BERLIN UND SEIT 2018 LEITER DES MASTER-

STUDIENGANGS ELEKTROTECHNIK. 

SEIN FORSCHUNGSBEREICH UMFASST U.A. DIE REGELUNG VON REGENE-

RATIVEN ENERGIESYSTEMEN ZUR NETZSTÜTZUNG UND NETZBILDUNG 

UND DIE ENTWICKLUNG VON QUANTITATIVEN METHODEN ZUR ANALYSE 

UND SYNTHESE NICHTLINEARER UND STRUKTURUMSCHALTENDER SYS-

TEME MIT HILFE DER KLASSE DER LPV UND TS SYSTEME. SEIT JUNI 2020 IST 

ER IM EUROPÄISCHEN H2020 FORSCHUNGSVERBUNDPROJEKT POSYTYF 

ALS TEILPROJEKTLEITER VERANTWORTLICH FÜR DIE MATHEMATISCHE MO-

DELLIERUNG, REGELUNG UND INTEGRATION VON REGENERATIVEN ENER-

 

PROF. DR.-ING. HORST SCHULTE 

HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRT-
SCHAFT BERLIN (HTW BERLIN)  

FGW-VORSTANDSMITGLIED SEIT 2015 
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GIEERZEUGUNGSEINHEITEN IN DIE ÜBERGEORDNETE REGELUNG UND BE-

TRIEBSFÜHRUNG VON DYNAMISCHEN VIRTUELLEN KRAFTWERKEN U.A. IN 

KOOPERATION MIT DEM FRANZÖSISCHEN ÜBERTRAGUNGSNETZBETREI-

BER RTE UND DER ETH ZÜRICH (HTTPS://POSYTYF-H2020.EU/).  

ER IST MITHERAUSGEBER DER INTERNATIONALEN ZEITSCHRIFTEN „ISA 

TRANSACTIONS“ (ELSEVIER), „JOURNAL OF INTELLIGENT & ROBOTIC SYS-

TEMS“ (SPRINGER) UND DEM „JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND 

COMPUTER SCIENCE“. PROF. DR. SCHULTE IST SEIT 2016 IM VORSTAND 

DER FGW E.V. (FÖRDERGEMEINSCHAFT WIND) UND SEIT 2019 LEITER DES 

VDI GMA-FACHAUSSCHUSSES (FA 5.14) "COMPUTATIONAL INTELLI-

GENCE“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANK EHLERS HAT GANZ KLASSISCH BEI DEN STADTWERKEN RENDSBURG 

ELEKTROANLAGENINSTALLATEUR UND ENERGIEANLAGENELEKTRONIKER 

GELERNT. DANACH HAT ER AN DER FACHHOCHSCHULE KIEL SEINEN DIPL.- 

ING. (FH) ABSOLVIERT. SEIT 1989 ARBEITET ER BEI DER SCHLESWIG-HOL-

STEIN NETZ AG BZW. DEN VORGÄNGERUNTERNEHMEN SCHLESWAG UND 

E.ON HANSE TÄTIG. DERZEIT IST FRANK EHLERS IN RENDSBURG ALS ABTEI-

LUNGSLEITER FÜR DEN BEREICH PLANUNG UND BAU SPEZIALNETZE ZU-

STÄNDIG. DAZU GEHÖREN DIE TEAMS UMSPANNWERKE, HOCHSPAN-

NUNGSNETZE UND SEEKABEL SOWIE DER GASHOCHDRUCKBEREICH BIS 80 

BAR MIT SEINEN HOCHDRUCKLEITUNGEN UND GASDRUCKREGELANLA-

GEN. DERZEITIGES KERNTHEMA BEINHALTET DEN AUSBAU DER HOCH-

SPANNUNGSNETZE UND UMSPANNWERKE FÜR DIE ENERGIEWENDE. 

  

 

DIPL.-ING. FRANK EHLERS 

SCHLESWIG-HOLSTEIN NETZ AG 

VORSTANDSMITGLIED SEIT 2018 

https://posytyf-h2020.eu/
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MICHAEL KRANHOLD MACHTE 1984 SEINEN ABSCHLUSS ALS DIPLOM-IN-

GENIEUR ENERGIEVERSORGUNG AN DER TU MINSK IN WEISSRUSSLAND. 

2001 ABSOLVIERTE ER AM WHU/KELLOGG IN VALLENDAR/CHICAGO SEI-

NEN MBA. DERZEIT ARBEITET MICHAEL KRANHOLD BEI DER 50HERTZ 

TRANSMISSION GMBH, ER LEITET DORT DAS KUNDENMANAGEMENT UND 

IST PROKURIST (KUNDENBETREUUNG, NETZABRECHNUNG, BILANZKREIS-

MANAGEMENT, DIGITALISIERUNG). ZUVOR WIRKTE ER IN DEN BEREICHEN 

SYSTEMFÜHRUNG, NETZPLANUNG, CONTROLLING, UNTERNEHMENSSTRA-

TEGIE. SEIT 2019 IST HERR KRANHOLD LEHRBEAUFTRAGTER IM BEREICH 

UNTERNEHMENSENTWICKLUNG AN DER HOCHSCHULE MAGDEBURG-

STENDAL. SEIT 2015 IST ER DR. HONORIS CAUSA AN DER WIRTSCHAFTS-

UNIVERSITÄT IN ST. PETERSBURG.  

 

  

 

DIPL.-ING. MICHAEL KRANHOLD 

50HERTZ TRANSMISSION GMBH 

VORSTANDSMITGLIED SEIT 2020 
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Vorstellung von JAN LIERSCH, neuer Geschäftsstellenleiter  

 

DER AN DER TU BERLIN DIPLOMIERTE INGENIEUR FÜR ENERGIE- UND VER-

FAHRENSTECHNIK WIDMETE SICH VON BEGINN DER BERUFLICHEN KARRI-

ERE IN DEN FRÜHEN 1990ER JAHREN DEN ERNEUERBAREN ENERGIEN. IN 

DER ARBEITSGRUPPE WINDKRAFTANLAGEN VON PROF. ROBERT GASCH ER-

ARBEITETE ER SIMULATIONSMODELLE ZUR BERECHNUNG VON LEBENS-

DAUERN VON WEA. SEIT 2000 WAR ER ALS SACHVERSTÄNDIGER FÜR WEA 

TÄTIG UND BRACHTE MIT SEINEN KOLLEGEN IN SEINER ERSTEN FIRMEN-

GRÜNDUNG DIE METHODIK DES AUSWUCHTENS VON WEA-ROTOREN IN 

DIE PRAXIS. VOR ALLEM DAS VERSTÄNDNIS DES GESAMTSYSTEMS WEA 

UND WEITER DIE EINBINDUNG DER WINDENERGIE IN DIE ENERGIEVERSOR-

GUNG WAREN UND SIND IMMER SEIN HAUPTANLIEGEN GEWESEN. IN DEN 

LETZTEN JAHREN VOR ALLEM ALS ADVISOR IM BEREICH TECHNICAL DUE 

DILIGENCE TÄTIG, STELLT SICH IHM DIE NEUE HERAUSFORDERUNG, DIE 

FGW-GESCHÄFTSSTELLE ZUR LEITEN UND SEINE KENNTNISSE DER BRAN-

CHE INSGESAMT IM SINNE UND ZUM WOHLE DES VEREINS EINZUSETZEN. 

ER IST SEIT ÜBER 15 JAHREN LEHRBEAUFTRAGTER IM FACH WINDENERGIE 

AN DER TU BERLIN UND MITAUTOR DES GRUNDLAGENWERKS „WIND-

KRAFTANLAGEN“ GASCH/TWELE. 

  

 

DIPL.-ING. JAN LIERSCH 

FGW E.V. 

GESCHÄFTSSTELLENLEITER SEIT 2021 
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FGW-TEAM 

 

Jan Liersch, Geschäftsstellenleiter 

Sally Bachmann, stellvertretende Geschäftsstellenleiterin 

Isabella Padberg, Büroassistenz 

Bente Klose, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Fachbereich Lärm, Leistungs-
kennlinie, Windpotential, Standortbewertung 

Larissa Ziemann, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Fachbereich Elektrische 
Eigenschaften 

Dr. Katharina Klingan, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Fachbereich In-
standhaltung 

Frank Müller, Koordinator für Fachgremien, Datenbankbeauftragter, An-
sprechpartner WEA-NIS  

 

PERSONELLE VERÄNDERUNGEN 

Wir danken Herrn Marko Mühlberg für seine langjährige Tätigkeit als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter bei FGW. Leider hat er seinen Wohnsitz nach 
Süddeutschland verlagert und verließ aus diesem Grund FGW e.V. im Juli 
2020. 

Herr Omid Edalati hat die angebotene Vertragsverlängerung nicht ange-
nommen und somit FGW e.V. Ende Oktober 2020 verlassen.  

Zwischen Oktober 2020 und März 2021 hat Herr Kimata Said Kimatta als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter das FGW-Team verstärkt. In dieser Zeit hat 
er insbesondere die Gremienarbeit des AK TR 3 im FAEE unterstützt.  

Ende März 2021 hat Herr Jens Rauch FGW verlassen. Wir bedanken uns 
herzlich für seine langjährige, intensive und vertrauensvolle Zusammenar-
beit als Leiter der Geschäftsstelle bei FGW.  

Seit dem 01.04.2021 ist Jan Liersch neuer Geschäftsführer, wir heißen ihn 
bei FGW e.V. herzlich willkommen. 

Seit dem 1. Juni 2021 verstärkt Herr Simon Borsutzki als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter FGW. Er wird den Bereich FA Elektrische Eigenschaften verstär-
ken und in FGW-Forschungsprojekten tätig sein. 
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UNSERE AKTIVITÄTEN - ALLGEMEIN 

FGW versteht sich als technische Arbeitsplattform für offene und übergeord-

nete Fragen der Energiewende. Sie möchte den unterschiedlichen Interessen 

ihrer Mitglieder gegenüber neutral gegenüberstehen und durch Abstimmung 

und Moderation vereinheitlichten Interessen zur Durchsetzung verhelfen. 

Dazu werden regelmäßig u.a. die Technischen Richtlinien, F&E-Verbundpro-

jekte, Pressemitteilungen, gezielte Anschreiben oder Workshops als Hilfsmit-

tel eingesetzt. Zukünftig sollen offene Schulungen zu FGW-Prüfthemen ge-

meinsam mit Experten aus den Gremien angeboten werden. Mitglieder profi-

tieren hier von einer intensiven und vertrauensbildenden Zusammenarbeit 

und einer stark vereinheitlichten Erwartungshaltung auf fachlicher Ebene. 

Für FGW bietet sich dazu bei einigen Themen eine Vernetzung mit anderen 

Institutionen der Normung oder der Regelsetzung an, z.B. um FGW-Arbeitser-

gebnisse zu internationalisieren oder einzuspeisen. FGW-Mitglieder können 

hier von der zunehmenden Anwendung bekannter Verfahren, kontinuierliche 

Informationen über externe Gremien und fachspezifische Entwicklungen in 

anderen Ländern profitieren. Die Ergebnisse der FGW-Arbeit können auf 

Wunsch der Gremien als Branchenkonsens und beratend in den politischen 

Diskurs eingebracht werden. FGW kann unterstützend und beeinflussend mit 

der Entwicklung von Prüfverfahren, nachgelagert auch politische Lösungen auf 

nationaler wie auch auf internationaler Ebene wirken.  

FACHAUSSCHÜSSE IM ÜBERBLICK 

In den Fachausschüssen (FA) werden insbesondere Prüf- und Messverfahren 

im Hinblick auf die vielfältigen Interessen der Mitglieder abgestimmt. Allge-

meines Ziel der Fachausschüsse ist es, in kontinuierlicher Arbeit den Stand der 

Technik abzubilden und über breite Abstimmungen und zügige Anwendung 

die Technischen Richtlinien als allgemein anerkannte Regeln der Technik zu 

pflegen.  

Die Beantragung neuer Richtlinien für bestehende Fachausschüsse erfolgt in 

der FGW-Geschäftsstelle oder im Fachausschuss selbst. Neue Arbeitsthemen 

bzw. Anfragen für neue Richtlinien oder neue Fachausschüsse können bei der 

Geschäftsstelle vorgestellt werden. Über die strategische Ausrichtung ent-

scheidet im Weiteren der Vorstand.  



Seite 13 
 FGW-Geschäftsbericht  

 

Dem fachlichen Austausch zwischen den Verbandsmitgliedern dienen die 

Fachausschüsse, siehe Übersicht in Abbildung 2.  

Eine aktuelle Übersicht aller FGW-Gremien wurde in 2021 neu erstellt und mit 

Zielsetzungen auf der FGW-Webseite veröffentlicht und seitdem kontinuier-

lich aktualisiert. Eine aktuelle Darstellung findet sich hier beim jeweiligen Gre-

mium.

 

Abbildung 2: Übersicht-FGW-Fachausschüsse 

FA LÄRM – TR 1 

Der Fachausschuss Lärm ist für die Technische Richtlinie  

Teil 1: „Bestimmung der Schallemissionswerte von Windenergieanlagen“  

zuständig. 
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Abbildung 3: Übersicht-FGW-Fachausschuss Lärm 

Der Fachausschuss Lärm hat einmal im April 2020 online getagt. In diesem 

Meeting werden in erster Linie Themen gesammelt und das weitere Vorgehen 

abgestimmt.  

Der Arbeitskreis (AK) der TR 1 setzte in zahlreichen Telefonkonferenzen die 

Ausarbeitung der Revision 19 fort. Im August konnte dann der Kommentie-

rungsentwurf im Fachausschuss verteilt werden. Im Anschluss an die Kom-

mentierungsrunde wurden die eingegangenen Kommentare von dem Arbeits-

kreis diskutiert und ein Abstimmungsentwurf erstellt. Dieser wurde Ende des 

Jahres dem Fachausschuss vorgelegt und soll Anfang 2021 zur Abstimmung 

gestellt werden. Die Veröffentlichung der TR 1 Revision 19 ist dann für das 

Frühjahr 2021 geplant.  

Die von der Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI) her-

ausgegebenen LAI-Hinweise „Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen“ 

wurden vom zuständigen Arbeitskreis diskutiert und eine Stellungnahme aus-

gearbeitet, die vom Fachausschuss Lärm im Juni verabschiedet und veröffent-

licht wurde.  

Im Herbst wurde zudem vom Fachausschuss der Entwurf der VDI Richtlinie 

4101 Blatt 2 „Schallausbreitung im Freien unter Berücksichtigung meteorolo-

gischer und topographischer Bedingungen - Blatt 2: Windkraftanlagen“ kom-

mentiert. Die Kommentare wurden in einer Telefonkonferenz abgestimmt und 

beim VDI eingereicht. 

AUSBLICK 2021 

Nach Abstimmung und Veröffentlichung der Revision 19 der TR 1 sollen Erfah-

rungen mit der neuen Richtlinie gesammelt werden. Dazu wird ein Ringver-

such zur Revision 19 durchgeführt werden. 
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FA LEISTUNGSKENNLINIE – TR 2 

Der Fachausschuss Leistungskennlinie (FA LK) ist für die Erstellung und Bear-

beitung der Technischen Richtlinie  

Teil 2: Bestimmung von Leistungskennlinien und standardisierten Energieerträgen  
 

als auch für ausgewählte Abschnitte der Technischen Richtlinie  

Teil 5  Bestimmung und Anwendung des Referenzertrages 

zuständig. 

 

 

Abbildung 4: Übersicht-FGW-Fachausschuss Leistungskennlinie 

Der FA LK hat in diesem Jahr nur eine Telefonkonferenz zur Diskussion und 

Abstimmung der Revision 8 der TR 5 abgehalten. 

AUSBLICK 2021 

Für 2021 ist im FA Leistungskennlinie eine Sitzung geplant, um die Erfahrungen 

mit dem in 2019 neu eingeführten Verfahren zur Nennleistungsanpassung 

auszutauschen. 

AK REFERENZERTRAG 

Der AK Referenzertrag wurde mit der Einführung des Referenzertragsverfah-

rens im EEG 2000 gegründet. Dieser AK hat innerhalb der FGW eine Sonder-

stellung, da in ihm die Interessensvertretungen des Bundesverbands der Ener-

gie- und Wasserwirtschaft (BDEW), des Bundesverbands Windenergie (BWE), 

des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), der FGW und 

des FALK vertreten und entscheidungsbefugt sind. Das Gremium ist für Fragen 
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und Probleme rund um das Referenzertragsverfahren und für ausgewählte Ab-

schnitte der TR 5 verantwortlich. Der FA Leistungskennlinie ist für die Weiter-

entwicklung und Anpassung der Abschnitte in der TR 5 zuständig, die die tech-

nische Umsetzung und dabei insbesondere die Vermessung der Leistungs-

kennlinie betreffen. Kommt es bei der Umsetzung der TR 5 zu Problemen oder 

Sonderfällen, ist es die Aufgabe des Arbeitskreises über den Umgang mit die-

sen Fällen zu entscheiden. 

Im Frühjahr 2020 konnte die Revision 8 der TR 5 verabschiedet und veröffent-

licht werden. Ein weiteres Thema im AK war der Umgang mit fehlenden Refe-

renzzertifikaten für Windenergieanlagen (WEA) des insolventen Anlagenher-

stellers Senvion. Der AK Referenzertrag hat dazu ein Empfehlungsschreiben 

herausgegeben, um insbesondere Betreibern von WEA, die vor Ablauf der 

Fünfjahresfrist stehen, handlungsfähig zu halten. Durch die Übernahme des 

Senvion Servicegeschäfts durch Siemens Gamesa konnten dann im Laufe des 

1. Halbjahres doch noch eine große Anzahl von Referenzerträgen von Senvion-

Anlagen regulär von der FGW veröffentlicht werden.  

FA ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN – TR 3, TR 4, TR 8 

Der FA Elektrische Eigenschaften (FAEE) ist für die folgenden Technischen 

Richtlinien zuständig: 

Teil 3:   „Bestimmung der elektrischen Eigenschaften von Erzeugungseinheiten und -

anlagen, Speicher sowie für deren Komponenten am Mittel-, Hoch- und 

Höchstspannungsnetz “, Rev. 25 (Stand 01.09.2018) 

Teil 4:  „Anforderungen an Modellierung und Validierung von Simulationsmodellen 

der elektrischen Eigenschaften von Erzeugungseinheiten und -anlagen, Spei-

cher sowie deren Komponenten“, Rev. 9 (Stand 01.02.2019) 

Teil 8:  „Zertifizierung der elektrischen Eigenschaften von Erzeugungseinheiten und -

anlagen, Speicher sowie für deren Komponenten am Stromnetz“, Rev. 9 

(Stand 01.02.2019).  
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Abbildung 5: Übersicht Arbeitskreise des FAEE 

Im FAEE wird ein zwischen allen Interessensgruppen abgestimmtes Verfahren 

zur Konformitätsbewertung gegenüber den aktuellen Anforderungen aus den 

Netzanschlussregeln von VDE-FNN für die Vermessung, die Modellierung und 

die Zertifizierung von Erzeugungseinheiten und -anlagen, Speichern sowie 

Komponenten festgelegt. Grundlagen für dieses Verfahren sind die seit dem 

01.07.2017 gültige NELEV als Verordnung zum Nachweis von Elektrotechni-

schen Eigenschaften von Energieanlagen. Sie gilt für alle Energieträger und fin-

det auch auf Speicher entsprechende Anwendung. Sie dient zur Festlegung 

und Spezifizierung von Anforderungen aus dem EnWG und der Verordnung 

(EU) 2016/631 (RfG) als nationaler Netzkodex mit Netzanschlussbestimmun-

gen für Stromerzeuger und ersetzt unter anderem die, Ende Juni 2017 außer 

Kraft getretene, Systemdienstleistungsverordnung Wind (SDLWindV). 

Der ursprünglich für die FAEE-Richtlinien verbindliche Rahmen der Anforde-

rungen aus BDEW-Richtlinie „Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“, 

dem VDN-Leitfaden und dem Transmissioncode 2007 wurde auf der Grund-

lage 2018 in die Anwendungsregeln des Forum Netztechnik/Netzbetrieb (FNN) 

überführt und mit dem 27. April 2019 gültig. Für den Bereich der Mittelspan-

nung wurde VDE-AR-N 4110, für den Bereich der Hochspannung VDE-AR-N 

4120 und für den Bereich der Höchstspannung VDE-AR-N 4130 veröffentlicht 

und anschließend gem. der Richtlinie (EU) 2015/1535 („Informationsverfahren 

auf dem Gebiet der technischen Vorschriften…“, ABI. L 241 vom 17.9.2015, S1) 

notifiziert. Mit dem Verweis auf die FGW-Prüfvorschriften aus den oben ge-

nannten Anwendungsregeln wurde das FGW-Regelwerk verbindlich und für 

Speicher und Komponenten erweitert.  
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Nach Abschluss und Veröffentlichung der Technischen Anschlussregeln auf 

Nieder-, Mittel-, Hoch- und Höchstspannungsebene im Forum Netztech-

nik/Netzbetrieb, wurden dann die FAEE-Regelwerke nach diesen Anwen-

dungsregeln angepasst und sind seit dem 01.02.2019 gültig und gem. der 

Richtlinie (EU) 2015/1535 („Informationsverfahren auf dem Gebiet der tech-

nischen Vorschriften…“, ABI. L 241 vom 17.9.2015, S1) im August 2019 notifi-

ziert. Die gewählte Struktur der Nachweisführung im Hinblick auf die Nutzung 

unter verschiedenen Anwendungsregeln unter den grundlegenden Anforde-

rungen aus der EU-Verordnung 2016/631 (RfG) schafft neben dem Bezug auf 

die o.a. nationalen Technischen Anschlussregeln des FNN auch die Möglich-

keit, andere nationale Netzanschlussanforderungen anderer EU-Länder, die 

auf der EU-Verordnung 2016/631 aufbauen, über eigenständige Anhänge oder 

auch Anhänge im FAEE-Regelwerk nachzuweisen. Dadurch wurde hier eine 

Grundlage zur Internationalisierung der FAEE-Regelwerke geschaffen, auf die 

bereits einige europäische Länder wie Österreich oder Spanien aufmerksam 

geworden sind und mit ersten Überlegungen zur Anerkennung der Verfahren 

begonnen haben.  

AUSBLICK 2021 

Es sollen bereits Mitte des Jahres 2021 die Entwürfe für die öffentliche Kon-

sultation stehen. Die Arbeitsgruppen der Arbeitskreise haben in 2020 die 

Richtlinien überarbeitet und schließen nach und nach Ihre Arbeiten ab. Die 

drei Richtlinien laufen jeweils um einen Monat versetzt zueinander.  

AK KOMPONENTENBASIERTE EINHEITENZERTIFIZIERUNG 

Ein neuer Arbeitskreis „Komponentenbasierte Einheitenzertifizierung“ wurde 

gegründet. Obfrau des Arbeitskreises ist Frau Gesa Quistorf, Fraunhofer-Insti-

tut für Windenergiesysteme. Der Arbeitskreis hat sich zum Ziel gesetzt, eine 

Systematik bzw. einen grundsätzlichen Ablauf für die komponentenbasierte 

Einheitenzertifizierung für EZE und Speicher zu entwickeln. Der Arbeitskreis 

wird Textentwürfe bzw. eine Vorgehensbeschreibung für den AK TR 3, AK TR 4 

sowie AK TR 8 erarbeiten, welche diese dann innerhalb der Arbeitskreise dis-

kutieren und die Richtlinien integrieren werden.  

Die Begriffe und Definitionen aus den Arbeitskreisen der TR 3, 4 und 8 wurden 

von den Obleuten vereinheitlicht. Geplant ist, die Definitionen in Zukunft nicht 

mehr in den Richtlinien zu fassen, sondern zentral in einem extra Dokument 



Seite 19 
 FGW-Geschäftsbericht  

 

bzw. einer Datenbank. Eine Online-Lösung ist bereits im FAIH in Arbeit und soll 

in gleicher Form für den FAEE übernommen werden.   

Es wurden erste Ansätze für europäische Kooperationen umgesetzt und dazu 

Kontakt zu Vertretern der IEC-RE aufgenommen. Die FGW nimmt an den Sit-

zungen der WG 010 des IEC RE teil und möchte dort in koordinierender Funk-

tion einen engen Austausch zwischen der IEC RE und den Arbeitskreisen des 

FAEE ermöglichen. Die FGW plant so ihre internationale Kompetenz auszu-

bauen und die Internationalisierung von Zertifizierungsverfahren zu unterstüt-

zen. 

AUSBLICK 2021 

Im Fokus 2021 wird die öffentliche Konsultation stehen. Die TR 3 wird nach 

aktuellem Zeitplan Mitte Juni, die TR 4 Mitte Juli und die TR 8 Mitte August 

dem FAEE sowie der Öffentlichkeit zur Kommentierung bereitstehen. Im An-

schluss werden die Arbeitskreise bzw. Arbeitsgruppen mit der Bearbeitung der 

eingereichten Kommentare beginnen. 

Internationale Kooperationen wie z.B. zu CENELEC oder dem IEC RE sollen wei-

ter ausgebaut werden.  

Durch solche Kooperationen könnten vertraute und nach Themen struktu-

rierte Fachgremien der FGW Aufgaben aus internationalen Gremien unterstüt-

zen. 

AK TR 3 

Der AK TR 3 ist für die Weiterentwicklung der TR 3, die Nachweise zur Einhal-

tung von Messvorschriften für Erzeugungseinheiten und -anlagen, Speichern 

sowie Komponenten aufstellt, zuständig.  

Der Arbeitskreis TR 3 hat sich einmal in Präsenz und sechsmal online im Jahr 

2020 getroffen, um die Arbeit an der Revision 26 fortzusetzen. Die Arbeits-

gruppen des AK TR 3 haben sich ebenfalls häufig getroffen, um an Textvor-

schlägen für Rev 26 zu arbeiten. Im September 2020 haben die Arbeitsgruppen 

ihre Textvorschläge eingereicht, die dann von der FGW zusammengefasst und 

an den AK TR 3 zur Überprüfung zurückgegeben wurden.  



Seite 20 
 FGW-Geschäftsbericht  

 

Nach derzeitigem Stand wird der Meilensteinplan für die TR 3 eingehalten. Ziel 

der Überarbeitung der Rev. 25 war u. a. die Verbesserung der Anwendbarkeit 

der TR 3 in der Praxis. Wesentliche Arbeitsthemen für die Rev. 26 sind: 

• Umstrukturierung der TR 3 im Hinblick auf das Einzelnachweisverfahren  

• der Anhang H zu Netzschutz wurde in den Hauptteil integriert 

• die Bearbeitung der aus Rev. 24 zurückgestellten Kommentare. 

Die AG Oberschwingung befasst sich aktuell mit den Ergebnissen aus dem For-

schungsprojekt Netzharmonie und überführt die Ergebnisse in ein eigenes Do-

kument, welches von der FGW veröffentlich und ggf. in Rev. 27 in die TR 3 

integriert werden wird. 

 

 

Abbildung 6: Übersicht-FGW-AK TR 3 

 

Abbildung 7: Übersicht über die Unterarbeitsgruppen der AG Oberschwingung 

AK TR 4 

Der Arbeitskreis Modellierung/Validierung beschäftigt sich mit der Ausarbei-

tung und mit der Weiterentwicklung der TR 4. Diese Richtlinie spezifiziert die 

Anforderungen an Modellierungen und Validierungen von Simulationsmodel-

len von Erzeugungseinheiten und -anlagen, Speicher sowie Komponenten zur 

Beschreibung der elektrischen Eigenschaften am Netz.  
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Die TR 4 wird nicht als gesamtes Dokument kommentiert. Die Kommentarbe-

handlung erfolgt in jeweils einzelnen Kapiteln, um im Anschluss die Kommen-

tare im Arbeitskreis zu behandeln. 

Die wichtigsten Themen der Rev. 26 sind: 

• Harmonisierung der TR 4-Struktur mit der TR 3  

• neuere Entwicklungen bei der IEC 61400-27 und der IEC 61400-21-4 sollen 

noch getestet und in der TR 4 berücksichtigt werden 

• es sollen EMT-Modelle (electromagnetic transients) behandelt und ein 

Nachweisverfahren aufgesetzt werden. Die TR 4 nimmt damit auch einen 

vor allem für Offshore-WEA relevanten Aspekt auf.  

• generische, plattformunabhängige Modelle. 

 

Die nachfolgende Abbildung 8 zeigt die verschiedenen Arbeitsgruppen des Ar-

beitskreises TR 4.  

 

Abbildung 8: Übersicht-FGW-AK TR 4 

AK TR 8 

Der AK TR 8 ist für die Weiterentwicklung einer einheitlichen Durchführungs-

bestimmung für die Zertifizierungsverfahren für Erzeugungseinheiten und -an-

lagen, Speicher sowie Komponenten zuständig.  
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Es hat in 2020 keine Sitzungen des Arbeitskreises gegeben. Die Arbeiten haben 

ausschließlich in Arbeitsgruppen stattgefunden. Für die Arbeitsgruppen Zerti-

fizierungsverfahren für Betriebsmittel sowie Zertifizierungsverfahren für Er-

zeugungsanlagen gibt es keinen Obmann/keine Obfrau. Die Leitung der Ar-

beitsgruppen wurde deshalb aus der FGW-Geschäftsstelle heraus von Frau La-

rissa Ziemann übernommen.  

Die TR 8 wurde fgw-intern kommentiert und die 137 eingereichten Kommen-

tare in den Arbeitsgruppen besprochen.  

Weitere Themen der Arbeitsgruppen für die Rev. 10 werden im Folgenden auf-

geführt. 

AG ZERTIFIZIERUNGSVERFAHREN FÜR BETRIEBSMITTEL:  

• Verschobene Themen der TR 8 Rev. 9 

• Integration der VDE-AR-N 4105 in den Anhang A 

• Einarbeitung der Bewertungskriterien der VDE-AR-N 4130 in den An-

hang A 

AG ZERTIFIZIERUNGSVERFAHREN FÜR ERZEUGUNGSANLAGEN  (EZA): 

• Wiederaufnahme verschobener Themen in die TR 8 Rev. 9 

• Einarbeitung der Bewertungskriterien der VDE-AR-N 4130 in den An-

hang A 

• Konformitätserklärungen und Inbetriebsetzungserklärung prüfen und ggf. 

ergänzen 

AG EINZELNACHWEISVERFAHREN:  

• Kleine EZA Typ 1: Kosten für Zertifizierungsprogramm momentan im Ver-

hältnis zu Gesamtkosten sehr hoch.  

• Ziel: kostengünstigeres Zertifizierungsverfahren für kleine EZA.  

- Hier steht die Arbeitsgruppe vor dem Problem, dass ein Einzelnach-

weisverfahren, welches konform zu der VDE-AR-N 41XX ist, den Kos-

tenaufwand kaum reduzieren würde. Ein Einzelnachweisverfahren für 

kleine EZE mit einer lohnenswerten Kosteneinsparung kann also nur 

in Zusammenarbeit mit dem VDE FNN erfolgen, da wir die VDE-AR-N 

41XX nicht unterlaufen dürfen. Dieses Thema wird aktuell beim VDE 

FNN diskutiert. Ob eine Bearbeitung des Themas in Rev. 10 erfolgen 

wird, ist aktuell unklar.  
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• EZA Typ 2 

Die nachfolgende Abbildung 9 zeigt die verschiedenen Arbeitsgruppen des Ar-

beitskreises TR 8.  

 

Abbildung 9: Übersicht-FGW-AK TR 8 

AK KOMPONENTENBASIERTE EINHEITENZERTIFIZIERUNG 

Der Arbeitskreis wurde entsprechend des Beschlusses der FAEE-Sitzung am 

08.09.2020 gegründet. Obfrau des Arbeitskreises ist Frau Gesa Quistorf, 

Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme. Der Arbeitskreis trifft sich alle 

vier Wochen. 

Der Arbeitskreis hat sich zum Ziel gesetzt, ein Konzept für die komponenten-

basierte Einheitenzertifizierung für alle EZE-Typen sowie Speicher zu entwi-

ckeln. Der Arbeitskreis wird hierzu kein eigenständiges Dokument herausge-

ben, sondern eine Roadmap in Form von Textentwürfen und Handlungsemp-

fehlungen erstellen, mit welcher die Arbeitskreise TR 3, 4 und 8 die Inhalte 

selbst in die Richtlinien integrieren können.  

Grundsätzliche Idee ist es, Modelle auf Komponentenebene zu validieren, um 

diese dann zu einem EZE-Modell zusammenzusetzen bzw. Messungen ver-

mehrt auf Prüfständen im Labor vorzunehmen. Dadurch soll eine frühzeitige 

Bereitstellung von validen Modellen, eine kürzere Entwicklungszeit und gleich-

zeitig eine Erhöhung der Prüfqualität bei geringeren Kosten ermöglicht wer-

den. 

TREFFEN DER ZERTIFIZIERUNGSSTELLEN  

In dem Treffen werden eine Vielzahl von Themen im Zusammenhang mit der 

Vereinheitlichung, der Qualitätssicherung und Verbesserung im Bereich der 

Betriebsmittel- und Anlagenzertifizierung besprochen. Dazu tagt das Gremium 

in der Regel einmal im Monat in einer Webkonferenz. Für eine Harmonisierung 

der Vorgehensweise der verschiedenen Zertifizierungsstellen einigt sich das 
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Treffen in einem Beschlussbuch auf ein einheitliches Vorgehen bei verschiede-

nen Fragestellungen, die in den bislang in den VDE-FNN-Projektgruppen zur 

Bearbeitung der Netzanschlussregeln wie auch den Technischen Richtlinien 

des FAEE noch nicht oder unzureichend behandelt wurden und uneinheitliche 

Zertifikate verhindern sollen.  

Datenbank der EZE- und Komponentenzertifikate 

Die Datenbank über die Einheiten- EZA-Regler- sowie Komponentenzertifikate 

dient als übersichtliche Planungsgrundlage für Planer, Hersteller, Betreiber, 

Netzbetreiber und Zertifizierungsstellen. Die Zertifikate werden von 

ISO/IEC17065-akkreditierten Zertifizierungsstellen im Auftrag von Herstellern 

nach dem zum Zeitpunkt der Erstellung gültigen Netzanschlussregeln und den 

FGW-Mess-, Prüf- und Zertifizierungsvorgaben erstellt. Die Angaben beruhen 

auf Informationen, die die angegebenen Zertifizierungsstellen der FGW e.V. 

übermittelt haben. Die FGW hat in dieser Datenbank ein Vier-Augen-Prinzip 

implementiert, so dass künftige Eintragungen von den Zertifizierungsstellen 

selbstständig vorgenommen werden können. Hierzu sollen jegliche Eintragun-

gen vor der Veröffentlichung von einem zweiten Mitarbeiter der jeweiligen 

Zertifizierungsstelle bestätigt werden. Jeder Nutzer hat dazu seinen eigenen 

personalisierten Zugang. Das neue Vier-Augen-Prinzip für die Eintragungen 

soll in Betrieb genommen werden, sobald noch offene rechtliche Fragestellun-

gen sowie Fragen zur Vereinheitlichung der Daten geklärt wurden. Die FGW 

wird den Start bekannt geben und auf Anfrage personalisierte Zugangskonten 

vergeben.  

Die auf der FGW-Webseite veröffentlichte Liste der Einheiten- und Komponen-

tenzertifikate beinhaltet circa 1735 Einträge.  

FACHAUSSCHUSS WINDPOTENZIAL – TR 6 

Der Fachausschuss Windpotenzial (FAWP) ist für die Technische Richtlinie  

Teil 6:  Bestimmung von Windpotenzial und Energieerträgen  

zuständig. 

Der FA Windpotenzial hat in 2020 zweimal getagt. Im März wurde Lars Lever-

mann der Pavana GmbH als neuer Obmann des Fachausschusses gewählt. Zu-

dem wurde die Revision 11 der TR 6 weiter vorbereitet. Dabei konnten die Ka-
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pitel zur Bestimmung der Unsicherheiten und zu Messstrategien bereits weit-

gehend verabschiedet werden. Im Bereich der Windmessungen wurde der 

Entwurf eines neuen Verfahrens zur Plausibilisierung von Messdaten von Fern-

messgeräten diskutiert und eine weitere Kommentierung der Verfahrensbe-

schreibung vereinbart. Bei dem zweiten Termin des FA Windpotenzial im Sep-

tember wurde die Revision 11 verabschiedet und das neue Verfahren als An-

hang aufgenommen. 

Der FA Windpotenzial fungierte zum ersten Mal als gemeinsamer Arbeitskreis 

(GAK) mit der DKE und damit als Spiegelgremium der IEC 61400-15. Es wurden 

zum Committee draft der IEC6140-15-1 abgestimmte Kommentare einge-

reicht.  

AUSBLICK 2021 

Für 2021 ist ein erster Erfahrungsaustauch zur Revision 11 geplant. Das neue 

Verfahren zur Plausibilisierung von Messdaten, die mit Fernmessgeräten er-

hoben wurden (Anhang D), soll in einer Art Ringversuch geprüft werden. Zu-

dem soll die Arbeit an der TR 6 für die Revision 12 an abgestimmten Themen 

in Arbeitskreisen direkt wieder aufgenommen werden. 

FA INSTANDHALTUNG – TR 7 

Der Fachausschuss Instandhaltung (FAIH) bearbeitet den gesamten Themen-

komplex der Technischen Richtlinie 

Teil 7:  Betrieb und Instandhaltung von Kraftwerken für Erneuerbare Energien.  

Darunter fallen Begriffe und Definitionen, Inspektions- und Nachweisfüh-

rungsverfahren sowie Analysen und Verfahrensoptimierung. Zunehmend wer-

den auch bekannte Verfahren aus anderen Branchen geprüft, gegebenenfalls 

angepasst und in die Technischen Richtlinien übernommen. Durch das Enga-

gement einiger Betreiber und Betriebsführer wird inzwischen verstärkt Augen-

merk auf die einspeiseübergreifende Ausarbeitung des Regelwerks gerichtet, 

die in vielen Fällen mit wenig Aufwand für die ursprünglich auf Windenergie 

bezogenen Verfahren für andere Erneuerbare Energien erweitert werden kön-

nen. Die Arbeit des FAIHs wird aufgrund paralleler Bearbeitung in mehreren 

Arbeitskreisen organisiert und die TR 7 in Rubriken kommentiert und veröf-

fentlicht.  
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Der Fachausschuss Instandhaltung tagte im Jahr 2020 auf drei Sitzungen. Er ist 

für die folgenden Rubriken der Technische Richtlinien TR 7 „Instandhaltung 

von Kraftwerken für Erneuerbare Energien“ zuständig:  

Rubrik A:  Allgemeiner Teil 

Rubrik A1:  Anlagenverantwortung 

Rubrik B1: Fachspezifische Anwendungserläuterungen für Nachweisprüfungen (in Arbeit) 

Rubrik B2:  Prüfungen der elektrischen Betriebsmittel und Infrastruktur (in Arbeit) 

Rubrik B3:  Fachspezifische Anwendungserläuterung zur Überwachung und Überprüfung 
von Gründungs- und Tragstrukturen (GuT) bei Windenergieanlagen 

Rubrik D2:  Zustands-Ereignis-Ursachen-Schlüssel für Erzeugungseinheiten (ZEUS) 

Rubrik D3:  Globales Service Protokoll (GSP) 

Rubrik D3 –  Anhang A: XML-Schemadokumentation 

Auf den Sitzungen des FAIHs werden die Arbeitsfortschritte der Arbeitskreise 

vorgestellt und koordiniert, darüber hinaus Aktivitäten anderer Organisatio-

nen und Verbände zusammengefasst und im Hinblick auf die Ziele der TR 7 

bewertet. Ergebnisse aus Forschungsprojekten aus dem Bereich Digitalisie-

rung und effizienter Betrieb von Windenergieanlagen werden dem FAIH dar-

gestellt und praxisnahe Einschätzungen der Forschungsprojekte vermerkt. Da-

bei werden auch Software-Lösungen aus der Forschung vorgestellt und im Hin-

blick auf die TR 7 und ihre Praxistauglichkeit diskutiert. 

EINFÜHRUNG EINER ERWEITERTEN FAIH-GESCHÄFTSORDNUNG 

Am 12.06.2020 wurde eine erweiterte Geschäftsordnung des FAIHs veröffent-

licht. Damit wurde ein öffentliches Konsultationsverfahren eingeführt. Dieses 

Konsultationsverfahren wird durch Ankündigungen auf der FGW-Homepage 

und/oder Verteiler interessierten Fachleuten die Gelegenheit bieten, an Kom-

mentierungen von Entwürfen von Technischen Richtlinien teilzunehmen.  

AUSBLICK 2021 

Das breite Themenspektrum und die begonnenen Aufgaben des FAIHs sollen 

in den Arbeitskreisen weiterentwickelt werden. Dazu werden alle FAIH-Arbei-

ten vom Lenkungskreis koordiniert und unterstützt. Durch eine Umstrukturie-

rung des Hauptteils (Rubrik A) soll die Anwendbarkeit der TR 7 verbessert wer-

den. Damit einhergehend wird an einem Konzept gearbeitet, um die TR 7 zu 

digitalisieren. 
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Damit die in den einzelnen Rubriken enthaltenen Fachbegriffe und Definitio-

nen einheitlich verfügbar bleiben, soll eine übergreifende Veröffentlichung 

von Begriffen aus allen Technischen Richtlinien in einer Webdatenbank einen 

aktuellen Stand darstellen und die harmonisierte Verwendung von rubriken- 

und richtlinienübergreifenden Begriffen ermöglichen.  

Die Gremien des FAIH werden in Abbildung 10: Übersicht zu Gremien des 

FGW-Fachausschusses Instandhaltung, dargestellt.  

 

Abbildung 10: Übersicht zu Gremien des FGW-Fachausschuss Instandhaltung 

AK LENKUNGSKREIS 

Der „Lenkungskreis“ überarbeitet die allgemeine Rubrik A0 der TR 7, um eine 

Anwendung der TR 7 im Rahmen von Akkreditierungen im Zusammenhang mit 

Qualitätssicherungen und Managementnormen zu erleichtern und eine bes-

sere Verknüpfung mit den anderen Rubriken zu erreichen. Der Lenkungskreis 

prüft die Zusammenhänge zwischen der Rubrik A0 und den einzelnen Rubri-

ken, deren Zielsetzungen und Arbeitsfortschritte, Bezüge zu anderen Richtli-

nien und Normen. Zu Beginn des Jahres 2021 wurde begonnen, den Revisions-

bedarf der TR 7 Rubrik A0 angesichts der neu entstehenden Rubriken der TR 

7, den veränderten normativen Grundlagen und einer nachvollziehbareren 

Strukturierung vorzubereiten.  

Am 03.11.2020 wurde das Beiblatt zur TR 7 Rubrik A0 Rev.1 zur Prüfung in der 

Betriebsphase veröffentlicht. Die „Prüfung von elektrischen Eigenschaften von 

dezentralen Einspeisern im Betrieb (Prüfung in der Betriebsphase nach VDE-
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FNN)” ist eine Nachweisprüfung im Sinne der TR 7. Eine detaillierte Beschrei-

bung der einzelnen Nachweisprüfungen ist für die TR 7 Rubrik B1 „Fachspezi-

fische Anwendungserläuterungen für Nachweisprüfungen“ geplant, als dessen 

zukünftiges Teilkapitel das vorliegende Beiblatt vermerkt wird.  

Die Verordnung 2016/631 der EU-Kommission vom 14. April 2016 zur Festle-

gung eines Netzkodex mit Netzanschlussbestimmungen für Stromerzeuger, 

bekannt als Network Code „Requirements for Generators (RfG)“, legt im Arti-

kel 41 fest, dass der zuständige Netzbetreiber für die Überwachung von Erzeu-

gungsanlagen, die in seinem Netzgebiet angeschlossen sind, über ihre ge-

samte Lebensdauer verantwortlich ist. Die nationale Umsetzung findet sich in 

den Netzanschlussrichtlinien VDE-AR-N 4110:2018-11 und VDE-AR-N 

4120:2018-11 im Kapitel 11.5.5 „Betriebsphase“ wieder. 

Der Netzbetreiber kommt dieser Überwachungspflicht nach, wenn er sich alle 

vier Jahre vom Betreiber der Erzeugungsanlage entsprechende Nachweise 

vorlegen lässt. Die einzureichenden Nachweise sollen bestätigen, dass die 

technischen Mindestanforderungen, welche zum Zeitpunkt der Inbetrieb-

nahme mit dem Anlagenzertifizierungsprozess nachgewiesen wurden, weiter-

hin erfüllt sind. 

AK NACHWEISPRÜFUNG 

Im Rahmen von Betrieb und Instandhaltung von Dezentralen Einspeisern wer-

den Nachweisprüfungen verschiedenster Art entwickelt und in unterschied-

lichster Form bzgl. Auftragsvergabe, Umfang, Fristen, Gutachten, Fachbegrif-

fen etc. verwendet. Sie sind damit nach wie vor mit einem erheblichen Auf-

wand verbunden, der über die Entwicklung der Rubrik B1 der TR 7 deutlich 

reduziert werden soll. Arbeitsthema des Arbeitskreises sind die erforderlichen 

Prüfnachweise aus dem Betrieb von WEA in harmonisierter Weise abzubilden 

und dabei auf bestehende Grundlagen aus Gesetzen, Normen und Richtlinien 

zu verweisen. Konkret trägt der AK aus allen verfügbaren Quellen zusammen, 

welche Prüfungen zwingend durchgeführt werden müssen, welche Art von 

Nachweis - unaufgefordert oder auf Nachfrage – gegenüber der anfordernden 

Stelle vorzulegen ist und welche Voraussetzungen die Prüfungen erfüllen müs-

sen. Daraus ergibt sich eine Ableitung von den erforderlichen Prüffristen, -an-

forderungen, -verfahren und -umfang. Die Ergebnisse aus anderen Arbeitskrei-

sen wie Anlagenkennzeichnung, Dokumentation, GSP, ZEUS und Anlagenver-

antwortung ergänzen den zentralen Inhalt. 
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Der Arbeitskreis entwickelt eine Datenbank, die bestehende Nachweisprüfun-

gen hinsichtlich der Qualifikation des benötigten Personals, der Prüffristen, 

der Vorgaben und des Materials sammelt und harmonisiert. Diese Datenbank 

bietet eine übersichtliche Zusammenfassung der in Arbeit befindlichen Rubrik 

B1.  

AK ANLAGENVERANTWORTUNG 

Mit der Veröffentlichung der TR 7 A1 Revision 1 am 09.06.2020 wurden we-

sentliche Grundlagen für eine rechtssichere Organisation geschaffen.  

Die Rubrik A1 bietet eine Handlungs- und Umsetzungshilfe zum Thema Anla-

genverantwortung und Arbeitssicherheit im Bereich der Erneuerbaren Ener-

gien. Sie konkretisiert relevante Rollen für eine rechtssichere Organisation von 

Arbeiten an elektrischen Energieanlagen. Sie baut dazu auf den Grundlagen 

der VDE 0105-100 (DIN EN 50110-1) „Betrieb von elektrischen Anlagen“ auf. 

Neben wirtschaftlichen Interessen hat der Betreiber die Verpflichtung, seine 

Erzeugungseinheit so zu betreiben, dass die technische Sicherheit gewährleis-

tet ist. Der Betreiber trägt die Organisationsverantwortung für den sicheren 

Betrieb, auch dann, wenn externe Dienstleister an der Anlage arbeiten. Jede 

elektrische Anlage, an der Arbeiten vollzogen werden, muss unter der Verant-

wortung eines Anlagenverantwortlichen stehen. Weitere dort arbeitende Per-

sonen können sich in den Rollen des Arbeitsverantwortlichen, des Arbeits-

teams und des Koordinators finden. 

In diesem Kontext beschreibt die TR7 mit ihrer Rubrik A1 den Informations-

fluss zwischen Betreiber, Betriebsführer, Netzbetreiber und weiteren Dienst-

leistern. Sie stellt eine Handlungsempfehlung zur Definition von Aufgaben, so-

wie deren Zuordnung und Kommunikation dar. Anhand von Beispielen aus der 

Branchenpraxis werden dem Anwender konkrete Lösungsmöglichkeiten ange-

boten. 

Die Revision 1 veranschaulicht diese Beispiele graphisch. Weitere Änderung 

der Revision 1 betreffen eine Erweiterung der Begriffe und Definitionen, sowie 

die umfänglichere Ausgestaltung der Aufgaben der einzelnen Rollen.  

  



Seite 30 
 FGW-Geschäftsbericht  

 

AG ELEKTRISCHE PRÜFUNG EZA 

Die AG Elektrische Prüfung EZA erstellt die Rubrik B2 „Prüfungen der elektri-

schen Betriebsmittel und Infrastruktur“. Da bisher keine einheitliche Hand-

lungsanweisung für das Prüfen von EZA und elektrischen Betriebsmitteln im 

Bereich der Erneuerbaren Energie existiert und sich daher in der Praxis unter-

schiedliche Bewertungskriterien bei elektrischen Prüfungen hinsichtlich Erfor-

dernis, Umfang und Ergebnis ergeben, will die AG Elektrische Prüfung EZA wird 

in Zukunft an einem Leitfaden arbeiten, der für den Interessentenkreis Betrei-

ber/Betriebsführer, Anlagenbetreiber und Wartungsunternehmen eine abge-

stimmte Umsetzung von elektrischen Prüfungen aller existierenden relevan-

ten Vorschriften ermöglicht. Dabei sollen die Inhalte aller relevanten Prüfun-

gen, die in Erzeugungsanlagen durchgeführt werden, ausspezifiziert werden.  

Die resultierende Rubrik B2 will vorhandene Prüfvorschriften (z.B. DGUV Vor-

schrift 3) durch Umsetzungshilfen bzw. Spezifikationen für die elektrotechni-

sche Prüfung von EZA und den zugehörigen elektrischen Betriebsmitteln er-

gänzen, um Risiken mit den Betriebsmitteln und Betriebsstätten besser be-

rücksichtigen zu können. Ziel des Dokuments ist es, die unterschiedlichen Per-

spektiven von wiederkehrenden Prüfungen in Bezug auf SystStabV, BetrSichV, 

DGUV Vorschrift 3, Technische Anschlussbedingungen, DIN VDE 0105-100 u.a. 

für Betreiber zusammenzuführen.  

AK GRÜNDUNGS- UND TRAGSTRUKTUREN 

Der AK „Gründungs- und Tragstrukturen“ ist für die TR 7-Rubrik B3 zur Über-

prüfung und Überwachung von Gründungs- und Tragstrukturen bei Windener-

gieanlagen verantwortlich. Die Richtlinie betrachtet ausschließlich die reine 

Schadensregulierung anstatt Schadensursache bei der Instandhaltung. In 2020 

fand ein Sitzungstermin statt. Da die Rev. 1 Ende 2019 veröffentlicht wurde, 

stellt der Arbeitskreis Überlegungen an, welche weiteren Themen betrachtet 

werden sollten. Dabei geht der Blick neben Schweißnähte und Korrosion auch 

in Richtung Offshore.  

Im Oktober 2020 startete in Berlin das erste Seminar zur praktischen Anwen-

dung und Betrachtung von Schadensbeispielen der TR 7 Rubrik 3. Gerichtet 

war die Veranstaltung an Sachverständige, Gutachter, Betreiber, Betriebsfüh-

rer und Hersteller von Windenergieanlagen. Aspekte von Schäden und der Be-

wertung an Windenergieanlagen, die Bewertung von Schraubenverbindungen 
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und Verankerungen von Stahlteilen an WEAs nebst kostenoptimierte Instand-

setzungsverfahren von Betonfundamenten und Hybridtürmen stellten Inhalte 

der Referenten dar. 

AUSBLICK 2021 

Für die zukünftige Richtlinienerweiterung bzw. -fortführung stellen Arbeits-

schwerpunkte wie die Netzwerkbildung zwischen FGW und des WAB e.V. zur 

Vermeidung von Themenüberschneidungen bezüglich der Offshore-Erweite-

rung in der Revision 2 als auch das Planen und Fortführen eines weiterführen-

den Seminars zur Rubrik B 3 dar.  

AK GSP (GLOBALES-SERVICE-PROTOKOLL) 

Während eines Workshops zur Instandhaltungskommunikation im Rahmen 

des Forschungsprojektes DigMa im November 2020 wurde der Revisionsbe-

darf der TR 7 Rubrik D3 erhoben. Die Verbesserung der Rubrik ergibt sich we-

sentlich aus den Diskussionen und Ergebnissen des Forschungsprojektes 

DigMa. Eine Überarbeitung und Internationalisierung sind für Herbst 2021 ge-

plant. 

RUHENDE ARBEITSKREISE 

Einige der Arbeitskreise im FAIH ruhen derzeit.  

Der AK „Maschinentechnische Systeme“ möchte seine Arbeit wiederaufneh-

men, sobald der AK „Nachweisprüfung“ die Grundlagen für die Prüfungen ver-

einheitlicht hat.  

Die Arbeitskreise “Dokumentation“, „Anlagenkennzeichnung“, „Analyse“, 

„Kompetenzmanagement“, „Zustands- und Ereignis-Ursachen-Schlüssel 

(ZEUS)“ möchten ihre Arbeit aufnehmen, sobald sich wesentliche Änderungs-

bedarfe bei den einzelnen Aufgaben ergeben.  

FA ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT – TR 9 

Der Fachausschuss Elektromagnetische Verträglichkeit (FA EMV) 

Teil 9:  Bestimmung der hochfrequenten Emissionen von regenerativen Energieer-
zeugungseinheiten  
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entwickelt eine Prüfvorschrift zur Bestimmung nicht leitungsgebundener 

elektromagnetischer Oberschwingungen. 

Obmann des FA EMV ist Kevin Herrling, er arbeitet beim DKE als Convenor für 

die TC 88/PT 40. 

Nach Beendigung der Kommentarliste in der WG 7 (CIS/B Arbeitsgruppe für in 

situ EMV ), vermutlich Sommer 2021, wird Herr Herrling an den FAEE ein 

Schreiben aufsetzen, um über die Arbeiten beim CISPR (Comité international 

spécial des perturbations radioélectriques) zu informieren. Damit soll auch der 

Bedarf zu Rücksprachen bei der TR 9 oder anderen Themen im Fachausschuss 

EMV und ggf. für eine Kommentierung des CISPR-Entwurfs angefragt werden. 

Der Fachausschuss EMV/AK TR 9 ruht im Moment, weil die TR 9 Rev. 1 aktuell 

gut anwendbar ist. 

Der Obmann weist darauf hin, dass er seit in Kraft treten der Rev. 1 keine 

neuen Eingaben von Mitgliedern des FA EMV oder des AK TR 9 bekommen hat. 

Ideen sind stets willkommen.  

Auch international gibt es im IEC PT61400-40 keine Neuerungen, da seit ca. 

1,5 Jahren nach einem neuen Obmann gesucht wird. Daher machen aktuell 

auch Treffen im Spiegelgremium DKE 383.0.40 derzeit nur wenig Sinn. 

AUSBLICK 2021 

In der CISPR11, wird in der nächsten Revision (Ed. 7) der Annex H (Typenfrei-

gabe) gestrichen. Die Ed. 7 ist aktuell in Diskussion. Bei Änderungen werden 

diese ebenso für die TR 9 relevant. Sobald die Änderungen in der Ed. 7 verab-

schiedet werden, sollten die Arbeiten an der TR 9 wieder aufgenommen wer-

den, um den Annex Typenfreigabe anzupassen. 

FA BETRIEBSDATEN & STANDORTERTRAG – TR 10  

Der Fachausschuss Betriebsdaten und Standortertrag (FA BS) ist für die Tech-

nische Richtlinie  

Teil 10  Bestimmung der Standortgüte nach Inbetriebnahme  

verantwortlich. In 2020 fanden drei Sitzungen statt. 

In Vorbereitungen der Revision 1 wurden zunächst einzelne Kapitel von den 

zuständigen Arbeitskreisen ausgearbeitet. Der Arbeitskreis Kategorisierung 
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und Zertifizierung hat dabei insbesondere den Abschnitt zur Prüfung der Zu-

ordnungslisten der Statusmeldungen in die EEG-Kategorien präzisiert, der Ar-

beitskreis Methodik und Validierung die Kapitel zur Berechnung der Verfüg-

barkeit und der Ermittlung entgangener Erträge verbessert.  

Diese Ausarbeitungen wurden auf den ersten beiden Meetings des Fachaus-

schusses diskutiert und sind dann in den Kommentierungsentwurf eingeflos-

sen. Die Revision 1 wurde dann im September verabschiedet.  

Da die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) darauf hingewiesen hat, dass 

die formalen Anforderungen an die Stellen zur Prüfung von Zuordnungslisten 

die TR 10 nicht akkreditierungsfähig erscheinen lässt, muss direkt eine Über-

arbeitung der Revision 1 angestrebt werden. Dazu gehört die Gründung eines 

FGW-Beirates – ähnlich dem im Bereich der Elektrischen Eigenschaften – der 

die Zulassung von Prüfenden der Zuordnungslisten übernimmt.  

AUSBLICK 2021 

Im Frühjahr wurde der Ringversuch zur Revision 1 der TR 10 gestartet.  

Die nötigen formalen Änderungen an der TR 10 werden über eine neue Revi-

sion umgesetzt. Die TR 10 Rev. 2 wird im Juni 2021 veröffentlicht. Für die Zu-

lassung von Prüfenden von Zuordnungslisten der Statusmeldungen in die EEG-

Kategorien soll ein Beirat gegründet werden. 

EXTERNE GREMIEN 

Für die gemeinsame Bearbeitung internationaler Normen haben DKE und FGW 

einige FGW-Gremien als nationale IEC-Spiegelgremien und gemeinsame Ar-

beitskreise (GAK) 383.0.x für Normen der IEC-61400-Reihe benannt. IEC-Kom-

mentierungen, -Anfragen und -Abstimmungen werden über diese GAK direkt 

behandelt und von FGW über den DKE K383 (Nationales Spiegelkomitee) mit 

den zuständigen IEC-Gremien kommuniziert. Aktuell bestehen die in Tabelle 1 

dargestellten FGW-DKE-GAK. 

Neben der Neu- und Weiterentwicklung von Technischen Richtlinien findet in 

den Fachausschüssen der FGW auch die Kommentierung von externen Regel-

werken z. B. den IEC-Richtlinien der Reihe IEC 61400 sowie von Normentwür-
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fen europäischer Normungsverbände statt. Bzgl. des IEC gelangten die ent-

sprechenden FGW-Arbeitsergebnisse über die Deutsche Kommission für Elekt-

rotechnik und dem IEC-Sekretariat in die entsprechenden IEC-Arbeitsgremien.  

Tabelle 1 enthält eine Auflistung relevanter IEC-Bezüge zu den Richtlinien und 

Gremien der FGW: 

FGW-Fachausschüsse mit den zugehörigen Richtlinien 

Fachausschuss (FA) TR IEC-Richtlinie  

Schallemission  

(FA-Lärm und GAK 383.0.11) 

TR 1 IEC-61400-11  

Leistungskennlinie  

(FA LK und GAK 383.0.12) 

TR 2, TR 5 IEC 61400-12-1, 12-2, 12-3, 
12-4, -50-3, -50-4 

 

Elektrische Eigenschaften (FA EE,  

TR3 und GAK 383.0.21 

TR4 und GAK 383.0.27) 

TR 3, TR 4, TR 8 IEC 61400-21, IEC 61400-
27-1 und IEC 61400-27-2 
und EN 50549-1, -2, -x 

 

Windpotenzial  

(FA WP und GAK 383.0.15) 

TR 6 IEC61400-15  

Instandhaltung  

(FA IH) 

TR 7 IEC 61400-6, 25-x, 26-1, 26-
2 

 

Elektromagnetische Verträglichkeit  

(FA EMV und GAK 383.0.40) 

TR 9 IEC 61000-6; CISPR 11,  

IEC61400-40, 

CISPR 16-2-3,  

EN 50373 

 

Tabelle 1: Fachausschuss-GAK Bezug zu IEC-Richtlinien 

REVISIONEN DER TECHNISCHEN RICHTLINIEN 

In 2020 sind die Technischen Richtlinien TR 5 Rev 8, TR 6 Rev. 11, TR 10 Rev. 1 

revisioniert worden.  

In der folgenden Tabelle 2 werden die Technischen Richtlinien und geplante 

Revisionen für 2021 aufgeführt.  
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Technische Richtlinien – geplante / durchgeführte Revisionen 

Teil Titel Kurztitel geplante 
Revisionen 

1 Bestimmung der Schallemissionswerte TR 1 19-03/21 

2 Bestimmung von Leistungskennlinie und standardisier-
ten Energieerträgen 

TR 2 18 

3 Bestimmung der elektrischen Eigenschaften von Er-
zeugungseinheiten am Mittel-, Hoch- und Höchstspan-
nungsnetz 

TR 3 - 

4 Anforderungen an Modellierung und Validierung von 
Simulationsmodellen der elektrischen Eigenschaften 
von Erzeugungseinheiten und -anlagen 

TR 4 - 

5 Bestimmung und Anwendung des Referenzertrages TR 5 8  

6 Bestimmung von Windpotenzial und Energieerträgen TR 6 11-09/20 

7 Betrieb und Instandhaltung von Kraftwerken für er-
neuerbare Energien: 

  

7 Allgemeiner Teil TR 7  
Rubrik A 

 

7 Anlagenverantwortung TR 7 
Rubrik A1 

 

7 Prüfung von elektrischen Arbeits- und Betriebsmitteln TR 7 
Rubrik B2 

1 

7 Fachspezifische Anwendungserläuterung zur Überwa-
chung und Überprüfung von Gründung und Tragstruk-
turen bei Windenergieanlagen 

TR 7  
Rubrik B3 

- 

7 Zustands-Ereignis-Ursachen-Schlüssel für Erzeugungs-
einheiten (ZEUS) 

TR 7 
Rubrik D2 

- 

7 Globales Service Protokoll (GSP) Einheitliches Daten-
format für den elektronischen Austausch von Daten im 
IH-Prozess 

TR 7  
Rubrik D3 

- 

7 Globales Service Protokoll (GSP) Anhang A: XML-Sche-
madokumentation 

TR 7 
Rubrik D3  
Anhang A 

- 

8 Zertifizierung der elektrischen Eigenschaften von Er-
zeugungseinheiten und -anlagen, Speicher sowie de-
ren Komponenten am Stromnetz 

TR 8 - 
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Tabelle 2: Geplante und durchgeführte Revisionen 

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG 

FGW setzt sich dafür ein, die eigene Richtlinienarbeit durch Projekte zu vertie-

fen. Dazu werden Forschungsanträge gestellt oder unterstützt.  

Aktuell ist FGW an dem DigMa-Vorhaben beteiligt, siehe folgenden Zeitstrahl.  

 

 

Abbildung 11: F&E-Zeitstrahl 

DIGMA 

Laufzeit 01.08.2020 bis 31.01.2023 

Projektziel von DigMa (Digitalization of Maintenance Information, Digitalisie-

rung von Instandhaltungsinformationen) ist die Erfassung, Haltung und Kom-

munikation von Instandhaltungsdaten zu vereinheitlichen und zu automatisie-

ren. Daran beteiligt sind unter der Leitung des Fraunhofer IEE zwölf weitere 

Unternehmen und Forschungsinstituten aus Frankreich, den Niederlanden 

und Deutschland. FGW beteiligt sich als Standardisierungspartner in Form ei-

nes Unterauftrags der Universität Leipzig.  

Die Optimierung der Schnittstellen und Informationsflüsse zwischen den be-

teiligten Akteuren sowie die Verbesserung von bestehenden Prozessen, mit 

dem Schwerpunkt auf der überbetrieblichen Kooperation, stehen bei der Pro-

2020 2023

2020 2023

Digitalisierung von Instandhaltungsinformationen:
Use-Cases für die digitale Transformation der 

Windenergiebranche

DigMa

9 Bestimmung der hochfrequenten Emissionen von re-
generativen Energieerzeugungseinheiten 

TR 9 2  

10 Verfahren zur Ermittlung des Standortertrags TR 10 1-10/21, 2 
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jektarbeit im Vordergrund. In DigMa soll eine automatisierte Text-Klassifizie-

rung nach GSP und ZEUS entwickelt werden. Die Ergebnisse werden in die Gre-

mienarbeit der FGW sowie in die Internationalisierung einfließen.  

Zu Beginn der Arbeiten wurde der Fokus auf die Erstellung eines Dokumentes 

gerichtet, das den Stand der Technik in Bezug auf die Instandhaltungskommu-

nikation von Windenergieanlagen u.a. für folgende Punkte bewertet: 

1. Ermittlung der beteiligten Stakeholder und deren Rollen im Instandhal-
tungsprozess sowie deren Bedarfe;  

2. Ermittlung und Beschreibung der bei der Instandhaltung und der hiermit 
eng verbundenen Betriebsführung eingesetzten Informationssysteme und 
deren Funktionalitäten im Hinblick; 

3. Schaffung einer Übersicht zu den zwischen Stakeholdern ausgetauschten 
Daten und Dokumenten und deren Kategorisierung; 

4. Recherche und Diskussion der für die Instandhaltungskommunikation not-
wendigen normativen Grundlagen in den Themenfeldern Anlagenstruktur, 
Prozesse und Tätigkeiten, Dokumente, Daten, Datenmanagement und Da-
tenaustausch. 

Des Weiteren organisierte die FGW einen Workshop über das GSP am 

04.11.2020. Dabei wurden von Anwendern die Bedeutung einer gemeinsamen 

Branchenlösung unter gemeinsamer Entwicklung aller Marktteilnehmenden 

nachdrücklich betont. Gleichzeitig wurden zur Weiterentwicklung des GSP die 

Erfüllung zusätzlicher Anforderungen wie beispielweise ein Core Use-Cases 

und Modularisierung gefordert.  

In Beantragung befindliche Forschungsprojekte: 

- Lotar 

- ADWENTURE 

- WEA-NIS 2 

VERANSTALTUNGEN 

In der folgenden Tabelle 3 finden Sie Veranstaltungen außerhalb der regulären 

Gremienarbeit, die von FGW besucht, mit Vorträgen unterstützt oder selbst 

veranstaltet wurden: 
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Veranstaltung Ort Ort, Datum 

kick-off meeting TG-IG Airborne Wind Energy Berlin 17.01.2020 

koNZert Web 17.01.2020 

K 261.0.1 Einspruchsberatung Frankfurt/M. 21.01.-22.01.2020 

koNZert Web 23.01.2020 

koNZert Web 28.01.2020 

Kanzleiveranstaltung am 30.01.2020 "Energie-
wende 2020 und die Folgen für Ihr Geschäfts-
modell" 

Berlin 30.01.2020 

BWE-Finanziererbeirat Vortrag TR 10 Berlin 30.01.2020 

BEE-Neujahrsempfang Berlin 30.01.2020 

K 261 Frankfurt 06.02.2020 

NA 005  12.02.2020 

[ModernWindABS] Projekt-Abschlusstreffen Kassel 20.02.2020 

WAB AK Gründungsstrukturen- und Stahlbau Hannover 20.02.2020 

koNZert Web 12.03.2020 

AK WKP Web 26.03.2020 

Sitzung DKE/K 383 Web 21.04.2020 

AG Systemsicherheit  Web 21.04.2020 

NF-SDL Workshop im BMWi Web 13.05.-14.05.2020 

BEW-Grundlagenseminar Web 19.05.2020 

NA 005 Berlin 19.05.2020 

windWERT aktuell - Akzeptanz der Windener-
gie 

Web 26.05.2020 

WAB AK Gründungsstrukturen und Stahlbau Bremen 04.06.2020 

Abstimmung FGW und WG010 IECRE Web 18.06.2020 

Einladung zu folgender Schulungssitzung: IDiS 
Kick-off 

Web 19.06.2020 

IEC RE WG 10 Web 29.06.2020 

Treffen Ministerium für Soziales, Gesundheit, 
Jugend, Familie und Senioren, Schleswig-Hol-
stein 

 22.07.2020 

FGW F&E-Ideenworkshop, Teil 1 Web 26.08.2020 

K 261 Web 03.09.2020 

DIGMA-Kickoff Web 09.09.2020 

DIN NA 005 Berlin 14.09.2020 

FGW F&E-Ideenworkshop, Teil 2 Berlin 16.09.2020 
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FAIH WIndPool&ModernWindABS Web 17.09.2020 

DigMa: Kickoff AP 1.1 Web 18.09.2020 

1. Sitzung IDiS Plenum Web 21.09.2020 

K383.0.15 Kommentarbesprechung CD IEC 
61400-15-1 

Web 05.10.2020 

WG10 Web 13.10.2020 

DigMa: Statusmeeting AP 1.1 Web 14.10.2020 

95. Sitzung DKE/K 132 "Zuverlässigkeit" Web 26.10.2020 

FGW-Seminar ZUR „INSTANDSETZUNG VON 
GRÜNDUNGEN UND TRAGWERKEN VON 
WINDENERGIEANLAGEN“ 

Berlin 29.10.2020 

K383-Sitzung Web 05.11.2020 

FGW-Workshop Höhenwindmodelle Web 11.11.2020 

DAKKS-SK-Erneuerbare Energien Web 25.11.2020 

Gemeinschaftssitzung K 261.0.1 und K 261.0.2 Web 26.11.2020 

FGW IG-AW lidar data & load cases Web 02.12.2020 

DigMa: Statusmeeting AP 1.1 Web 10.12.2020 

Telko NotKomm, WEA-NIS, OffTEC, FGW Web 11.12.2020 

Tabelle 3: externe Veranstaltungen 2020 

PRESSEMITTEILUNGEN 

Öffentliche Hinweise und Pressemitteilungen veröffentlicht FGW in der Regel 

über das Internationale Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR): 

2020/2021 

DATUM TITEL 

01.03.2021 FGW e.V. startet Ringversuch zur Revision 19 der TR 1 „Bestim-
mung der Schallemissionswerte“ 

15.02.2021 Der Fachausschuss Lärm hat auf der Sitzung am 26.01.2021 die 19. 
Revision der TR 1 „Bestimmung der Schallemissionswerte“ verab-
schiedet. 

12.11.2020 FGW e.V. revisioniert TR 10 „Bestimmung der Standortgüte nach 
Inbetriebnahme“ 

12.11.2020 FGW e.V. verabschiedet Revision 11 der TR 6 „Bestimmung von 
Windpotenzial und Energieerträgen“ 

04.11.2020 FGW veröffentlicht TR7-Ergänzung „Prüfung von elektrischen Ei-
genschaften von dezentralen Einspeisern im Betrieb (Prüfung in 
der Betriebsphase nach VDE-FNN)” mit Prüfvorgaben 
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22.06.2020 FGW veröffentlicht Revision 1 der TR 7 Rubrik A1 „Anlagenverant-
wortung“ 

17.03.2020 FGW veröffentlicht Revision 8 der TR 5 „Bestimmung und Anwen-
dung des Referenzertrages“ 

Tabelle 4: Pressemitteilungen beim IWR 

SONSTIGES 

WEA-NIS 

Das WEA-NIS ist ein zentrales Informationssystem, in dem Rettungsleitstellen 

über individuelle Kennzeichen einer Windenergieanlage Informationen über 

die WEA und den Betreiber beziehen können.  

Das WEA-NIS wurde als Datenbank für Eintragungen von geschulten Herstel-

ler-Mitarbeitern entwickelt. Für Eingaben von Betriebsführern und Betreibern 

sowie den Umgang im Hinblick auf Datenschutz ist die Datenbank ungeeignet 

geworden und soll insbesondere zu diesen Zwecken neu erstellt werden.  

Im Jahr 2020 stand im Fokus des Projektes WEA-NIS diese Datenbank zu Er-

neuern und zu Erweitern. Dazu fand in Juni eine Webkonferenz zur Vorstellung 

dieses Projektes statt. Teilgenommen haben Vertreter der folgenden Firmen: 

Siemens Gamesa, Nordex und ENO-Energie. Bei diesem Treffen wurde das Pro-

jekt vorgestellt. 

Im Juli fand diesbezüglich ein Treffen im Ministerium für Soziales, Gesundheit, 

Jugend, Familien und Senioren von Schleswig-Holstein, in Kiel, statt.  Dort wur-

den Gespräche mit dem Ministerium sowie einem Vertreter der Staatlichen 

Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord (StAUk) geführt. Das Ziel war 

eine Zusammenarbeit und einen möglichen Förderrahmen zu erfragen, denn 

die StAUk ist für den Arbeitsschutz u.a. in Windenergieanlagen on- wie offs-

hore deutschlandweit zuständig. Ein Förderrahmen konnte das Ministerium 

nicht anbieten. Jedoch wurde eine engere Zusammenarbeit zum Thema Ar-

beitsschutz angeboten.  

Das primäre Ziel des Projekts ist, den sicheren und kontinuierlichen Betrieb 

dezentraler Energieumwandlungsanlagen durch das Bereitstellen von Pro-

duktsicherheitsmitteilungen und die Weiterentwicklung einer Notfallinforma-
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tionsdatenbank zu verbessern. Des Weiteren soll der Informationsfluss im Be-

reich der Arbeitssicherheit gebündelt und optimiert werden, um Prozesse in 

der Gefahrenbeurteilung und -abwehr zu vereinfachen. 

Eine schematische Gesamtdarstellung des Projektes sieht folgendermaßen 

aus: 

 

Abbildung 12: Gesamtdarstellung PSM 

Ein weiteres Ziel betrifft die Stabilität der Energieversorgung von dezentralen 

Einspeisern. Bei schadhaften Ereignissen wie bspw. Unfällen, bei denen Perso-

nen verletzt werden, Bränden oder Extremwetterlagen, kann es in Einzelfällen 

zu Ausfällen verschiedener Anlagenkomponenten führen. Dies soll mit der 

Verbesserung des Rettungsplanes minimiert werden, indem Rettungskräfte 

wichtige Informationen wie bspw. standort-, technische- und notfallrelevante 

Daten zur Verfügung gestellt werden.  

Das zu erreichende Ziel des Projekts besteht außerdem in der Erneuerung und 

Erweiterung des WEA-NIS zu einem Dezentralen-Energien-Notfallinformati-

onssystem (DE-NIS) mit angehängten Produktsicherheitsmitteilungen (PSM). 

Dies betrifft Energieumwandlungsanlagen Onshore als auch Offshore.  
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Durch die Schaffung des DE-NIS mit gekoppeltem PSM sollen wichtige Infor-

mationen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit der Anlagen wie folgt gebün-

delt und kommuniziert werden siehe Abbildung13. 

 

Abbildung 13: WEA-NIS-PSM 

Der vorgesehene Lösungsweg zur Erhöhung der betrieblichen Sicherheit von 

Erneuerbaren-Energien-Anlagen umfasst die Integration eins negativen Ereig-

nisses in eine Datenbank wie folgt:  

Der Inverkehrbringer oder der Hersteller stellen einen Fehler am Produkt fest 

mit der Folge, eine PSM (safety alert) zu erstellen. Diese Meldung wird dann 

per E-Mail an eine Datenbank geschickt. Die eingehende E-Mail wird dem 

FGW-HSE-Expertenkreis vorgelegt, geprüft und wenn nötig ergänzt. Im An-

schluss der Prüfung wird die PSM an die Empfänger weitergeleitet. Zusätzlich 

ist eine Filterfunktion vorgeschaltet. Diese ermöglicht es, typenspezifische 

PSM an die Empfänger zu versenden. Dadurch können je nach Bedarf der Nut-

zenden vier verschiedene Varianten der Information an den Empfänger gesen-

det werden (mit oder ohne Ergänzungen/typenspezifisch). 
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AUSBLICK 2021 

Die Projektskizze wird beim Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) einge-

reicht und nach einem positiven Bescheid der Projektantrag er- und gestellt 

werden mit dem Ziel dieses Vorhaben im zweiten Halbjahr zu beginnen. 

Zudem stehen Termine mit dem Herstellerkreis, den potenziellen Auftragneh-

mern zur Erstellung der neuen DE-NIS Datenbank und für rechtliche Beratun-

gen an. Zudem hält Herr Müller einen Vortrag auf dem BWE-Seminar „Hava-

riemanagement“ und auf der Rostock Wind 2021 und stellt dieses Vorhaben 

vor. 

IG FLUGWIND 

Flugwindkraftwerke sollen das Potenzial von Höhenwinden bei erheblicher 

Materialeinsparung nutzen. Generell existieren vielfältige Konstruktionsprin-

zipien für die gesamte Flugwindkraftanlage und sowie deren einzelne Kompo-

nenten. Die Stromerzeugung erfolgt durch Propeller in der Luft oder durch me-

chanische Bewegungsübertragung am Boden. Die Formen, Materialien, 

Größe, Gewicht und Anzahl der fliegenden Komponenten, die im Prinzip die 

Rotorblätter der konventionellen Windenergieanlage ersetzen, unterschieden 

sich erheblich voneinander. Die Bodenstationen können sich sowohl Onshore 

als auch auf schwimmenden Offshore Fundamenten befinden. Auch an die 

Steuerungselemente solcher Technologien ergeben sich spezielle Anforderun-

gen, die nicht komplett durch ein bestehendes Regelwerk für Windenergiean-

lagen abgedeckt werden. 

Die aktuelle Herausforderung besteht derzeit darin, eine Reihe von unter-

schiedlichen Anforderungen, die sich aus den eben angedeuteten ver-

schiedensten Konstruktionsprinzipien von Flugwindkraftwerken, einer Anpas-

sung der bestehenden Vorgaben aus dem IEC 61400 Regelwerk und den An-

forderungen für unbemannte Flugsysteme der EASA und regionalen Besonder-

heiten, ergeben, für Behörden und Zulassungen gesammelt darzustellen. 

Deswegen hat sich ein Kreis von interessierten Erstausrüstern aus Deutsch-

land, den Niederlanden, Norwegen und der Schweiz sowie Projektplanern und 

Universitäten im Rahmen der FGW zusammengefunden, um gemeinsam ein 

länder- und technologieübergreifendes Dokument zu erarbeiten, das zukünf-
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tig einen Konformitätsnachweis für die Anforderungen von Flugwindkraftwer-

ken erbringen kann, welche in einer Datenbank, die sich in Entwicklung befin-

det, zusammengetragen werden 

Dabei wurde im Jahr 2020 der Fokus verstärkt auf das Verständnis von Höhen-

windmodellen gelegt. Dieses Thema wurden im Rahmen eines Workshops am 

11.11.2020 mit über 40 Teilnehmenden diskutiert, um die Grenzbereiche der 

klassischen Windgutachten in Bezug auf Höhenwindmodelle zu fassen und Ein-

schätzungen aus der Expertise des FAWP zu erhalten. In Zukunft soll ein allge-

meiner Ansatz zur Bestimmung der Windgeschwindigkeit in Betriebshöhen so-

wie in Bodennähe in Parkhöhen und allgemeine Anforderungen für Messkam-

pagnen entwickelt werden. Ein LIDAR-Datensatz mit einer Zeitauflösung von 1 

s der GWU Umwelttechnik GmbH dient als Grundlage für die Untersuchung 

charakteristischer Windereignisse. 

LENKUNGSAUSSCHÜSSE DER ZERTIFIZIERUNGSSTELLEN 

In Zusammenhang mit der Zertifizierungsvorschrift TR 8 und dem Zulassungs-

verfahren von Zertifizierungsstellen hat FGW auch in 2020 und 2021 in Len-

kungsausschüssen der Zertifizierungsstellen Kontrollaufgaben wahrgenom-

men. Gemäß ISO IEC 17065 beaufsichtigen Vertreter beteiligter Interessen-

gruppen dort die Arbeit der Stellen, die Einhaltung der Norm sowie die Tätig-

keiten im Rahmen der Akkreditierung. FGW ist zu diesem Zweck in fünf Len-

kungsausschüssen der der ABE Zertifizierung GmbH, der FGH Zertifizierungs-

gesellschaft mbH, der M.O.E. Moeller Operating Engineering GmbH, der P&M 

Power Certification GmbH und neu bei Relibell Zertifizierungsgesellschaft mbH 

tätig. 

Lenkungsausschuss der FGH: 

Seit Ende 2004 besteht bei der Forschungsgemeinschaft für Elektrische Anla-

gen und Stromwirtschaft e.V. (FGH e.V.), Mannheim eine Zertifizierungsstelle 

für Dezentrale Erzeugungsanlagen. Die FGW ist hier als Mitglied des Lenkungs-

ausschusses vertreten. Der Lenkungsausschuss der FGH hat sich am 

02.03.2021 per Video-/Telefonkonferenz getroffen. 

Gridcert - Lenkungsausschuss der MOE: 

Der Gridcert Lenkungsausschuss wurde Ende 2009 unter der MOE GmbH-Zer-

tifizierungsstelle gegründet. Die FGW ist als Verband Mitglied in die Arbeit des 
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Gremiums eingebunden. Der 21. Lenkungsausschuss hat sich am 13.02.2020 

per Video-/Telefonkonferenz getroffen. 

Lenkungsausschuss der ABE Zertifizierung GmbH: 

Das Lenkungsgremium von ABE Zertifizierung GmbH wurde im Mai 2011 ge-

gründet. Die FGW ist als Verbandsmitglied auch hier beteiligt. Die 11. Gremi-

umssitzung tagte am 24.02.2021 per Video-/Telefonkonferenz. 

Lenkungsausschuss der P&M Power Certification GmbH: 

Das Lenkungsgremium der P&M wurde im Oktober 2012 gegründet. Die FGW 

ist als Verbandsmitglied beteiligt. Das Gremium tagte am 24.11.2020 per Vi-

deo-/Telefonkonferenz. 

Lenkungsausschuss der Relibell Zertifizierungsgesellschaft mbH:  

Am 01.12.2020 tagte zum ersten Mal das Gremium des neu gegründeten Len-

kungsausschusses von der Relibell Zertifizierungsgesellschaft mbH in Erfurt. 

FGW ist als Mitglied des Lenkungsausschusses der Zertifizierungsstelle von Re-

libell vertreten.  

FGW-BEIRAT  

Gegenüber VDE/FNN hat sich der FGW-Vorstand bereit erklärt, die Zulassungs-

aufgabe des BDEW-Beirats zu übernehmen, der diese Aufgabe mit Ablösung 

der BDEW-Richtlinie „Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“ aufgege-

ben hatte. Dazu wurde auf Beschluss der Mitgliederversammlung 2019 ein Bei-

rat in der FGW eingerichtet, der Mitarbeiterkreis beibehalten und der Zulas-

sungsprozess überarbeitet. Laut VDE-N-AR ist eine FGW-Zulassung von verant-

wortlichen Personen von Zertifizierungsstellen für die Erstellung von Einhei-

ten-, Anlagen-, Komponenten-, Speicherzertifikaten sowie von Konformitäts-

erklärungen vorgeschrieben. Das alte Verfahren des BDEW-Beirates beinhal-

tete ausschließlich die Zulassung von Anlagenzertifizierern. Das Verfahren 

wurde deshalb vom FGW-Beirat unter Einbeziehung des Treffens der Zertifi-

zierungsstellen entsprechend der Anforderungen der Netzanschlussregeln auf 

die Betriebsmittelzertifizierung und auf Konformitätserklärungen ausgewei-

tet. Das neue Verfahren ist seit dem 01.03.2020 gültig, für bereits zugelassene 

verantwortliche Personen oder benannte Einheitenzertifizierer wurden Über-

gangszeiträume eingerichtet (siehe Zulassungsprozess auf der FGW-Web-

seite). 
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In 2020 wurden bereits erste endgültige Zulassungen von verantwortlichen 

Personen zur Ausstellung von Anlagenzertifikaten erteilt. 

FGW-MITGLIEDER ZU- UND ABGÄNGE  

In der folgenden Abbildung  werden die Mitgliederzu- und -abgänge darge-

stellt. Zum Jahresende 2020 hat FGW 146 Mitglieder, sechs davon betreiben 

keine Geschäftsstelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. 

 

Abbildung 14: FGW-Mitglieder, Stand 26.11.2020 

ANDERE FORTLAUFENDE TÄTIGKEITEN IN 2021 

• FGW-Beirat als Zulassungsaufgabe von verantwortlichen Mitarbeitern der 
TR 8-Zertifizierungsstellen  

• Veröffentlichung und Aktualisierung aller erstellten Einheitenzertifikate in 
einer filterbaren und von Zertifizierungsstellen bearbeitbaren Datenbank 

• Eine Veröffentlichung von Instandhaltungsbegriffen aus allen Rubriken 
der TR 7 in einer Webdatenbank ist für 2020 geplant 

• Aktualisierung veröffentlichter Referenzerträge gem. FGW TR5: nach 
neuem Referenzstandort gemäß EEG 2017, Anlage 2 sowie nach altem Re-
ferenzstandort gemäß EEG 2014, Anlage 2  

• Aktualisierung der Empfehlungsliste von Windgutachtern, die nach DIN 
EN ISO/IEC 17025 und FGW TR 6 akkreditiert sind 

Nr. Zugänge Beitrag Abgänge Beitrag

1 Jeka Wind Verwaltungsgesellschaft mbH 650,00 Senvion GmbH 6.500,00 

2 SkySails Power GmbH 3.800,00 SOLVENT GmbH 1.900,00 

3 VDE Renewables GmbH 3.800,00 AEG Power Solutions GmbH 6.500,00 

4 BYTE MEE Softwareentwicklung GmbH 1.900,00 MAN Energy Solutions SE 6.500,00 

5 wpd europe GmbH 3.800,00 Zevit ApS 650,00 

6
CERE - Certification Entity for renewalbe Energies, 

S.L.
1.900,00 Key Wind Energy GmbH 650,00 

7 Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH 1.900,00 

8 50Hertz Tansmission GmbH 6.500,00 

9 Relibell Zertifizierungsgesellschaft mbH 650,00 

10 F.EE GmbH Energietechnik 650,00 

Zugänge 25.550
Abgänge 22.700

Differenz 2.850

FGW-Mitglieder

Zu- und Abgänge in 2020, 

Stand: 26.11.2020
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• Aktualisierung von Inspektionsstellen, die nach ISO/IEC 17020 und TR 7 
akkreditiert sind 

• Aktualisierung empfohlener Prüflabore, die das FGW-Konformitätssiegel 
für TR 1, TR 2 oder TR 3 besitzen, ggf. Erweiterung des Konformitätssiegels 
für die TR 10 

• Veröffentlichung von verschiedenen Formularen zur Vereinheitlichung 
der Kommunikation im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens  

• Beirat zur TR 10: Verfahren für die personenbezogene Zulassung zur Vali-
dierung von Zuordnungslisten der Statusmeldungen einer WEA nach 
TR 10 

VORSTANDSSITZUNGEN 

Der Vorstand bespricht, fasst notwendige Beschlüsse und überwacht die Ein-

haltung der Satzung auf seinen Sitzungen. 2020 hat sich der Vorstand zu drei 

Präsenzsitzung am 12.03.2020, am 30.04.2020, am 11.06.2020 als auch per 

Web am 18.08.2020 und am 10.12.2020 zusammengefunden.  

Die Mitgliederversammlung fand am 23.06.2020 ebenfalls per Video-/Telefon-

konferenz statt.  

Auf Grund der Pandemie war es nicht möglich, wie geplant, die FGW-Rech-

nungs- und Kassenprüfung für das Geschäftsjahr 2020 vor Ort in den FGW-Ge-

schäftsräumen durch Frau Monika Krämer von der windtest grevenbroich 

gmbH und Herrn Tobias Maier von ML!PA durchzuführen. Die entsprechenden 

Unterlagen wurden den Prüfern digital zur Verfügung gestellt.  

Für das Geschäftsjahr 2021 haben sich ebenfalls Frau Monika Krämer und Herr 

Tobias Maier bereit erklärt die Kassenprüfung zu übernehmen.  

AUSBLICK 

Am 13.04.2021 erfolgte die FGW-Rechnungs- und Kassenprüfung. Die FGW-

Mitgliederversammlung ist für den 21.06.2021 als Online-Veranstaltung ge-

plant.  
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ANGEBOT DER FGW 

✓ RICHTLINIENKOMPETENZ IM BEREICH DER DEZENTRALEN ENERGIEN 

✓ KONTINUIERLICHE ERARBEITUNG DES STANDS DER TECHNIK 

✓ SEHR GUT STRUKTURIERTES EXPERTENNETZWERK  

✓ SEHR GUT GEBÜNDELTE UND ZUVERLÄSSIGE INFORMATIONSVER-

MITTLUNG 

✓ EFFIZIENTE UND MODERIERTE GREMIENARBEIT  

✓ NEUE BERUFLICHE KONTAKTE UND VERTRAUENSVOLLE ZUSAMMEN-

ARBEIT  

✓ INTERESSENÜBERGREIFENDES KONSENSBASIERTES REGELWERK ZUR 

VERMEIDUNG VON INDIVIDUELLEN UND TEUREN VEREINBARUNGEN  

✓ FLEXIBLE MÖGLICHKEITEN DER EINFLUSSNAHME MIT BLICK AUF EIN-

SPEISUNG ODER INTERNATIONALISIERUNG DES REGELWERKS  

✓ IN DER PRAXIS BEWÄHRTE GESCHÄFTSORDNUNGEN, DIE BEDARFSAB-

HÄNGIGEN ANGEPASST WERDEN KÖNNEN 
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KONTAKTINFORMATIONEN 

FGW e.V.-Fördergesellschaft Windenergie und andere Dezentrale Energien 

Oranienburger Straße 45, 10117 Berlin 

Tel. 030-30 10 15 05 0 

Fax 030-30 10 15 05 1 

E-Mail: info@wind-fgw.de 

www.wind-fgw.de 

 


